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An das 

20/0N -.107-/Nf 
HDNDIEß/ELLE /K/TMDYEMEK 
Novaragasse 40 A-1020 Wien Telefon: (0222) 266604 

Mitgliedsorganisation der Internationallesbian and Gay Association IlGA 

wien, am 9. März 1992 

Präsidium des Nationalrats : .. , ;~'dtrLd'HV'llU~ 
' ............... t.::r. .................. GE/19 ............ . Parlament 

1017 WIEN . 'I: 11. MRZ~199 i 1lMArl., 
~~~~_:.:.: ..... :.:-::::: ....... ~_.:: ..... ::. '':::':::'::':.'' / '12-

d1 \tJOtLU.') 
Betr.: Begutachtung zum Entwurf eines Strafrechtsänderungsgesetzes 
1992 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

In der Anlage übersenden wir Ihnen 25 Exemplare unserer Stellung
nahme zum Entwurf des Justizministeriums für ein Strafrechtsände
rungsgesetz 1992 zur gefälligen weiterverwendung. 

Friedrich Nussbaumer 
Generalsekretär 

Bankverbindung: CA-BV 23-57978/00 
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HDNDIEß/ELLE /K/DARVEMEK 1 

Novaragasse 40 A-1020 Wien Telefon: (0222) 266604 

Mitgliedsorganisation der International Lesbian and Gay Association ILGA 

STELLUNGNAHME 

der 

HOMOSEXUELLEN INITIATIVE (HOSI) WIEN 

zum Entwurf eines 

STRAFRECHTSÄNDERQNGSGESETZES 1992 

Einleitung: 

Bis 1971 waren in Österreich homosexuelle Kontakte sowohl zwi

schen Männern als auch zwischen Frauen generell verboten. Durch 

die "Kleine Strafrechtsreform" wurden diese Bestimmungen besei

tigt. An ihre Stelle traten jedoch vier neue Paragraphen, die sich 

ausschließlich gegen homosexuelle Frauen und Männer - im Falle der 
" §§ 209 und 210 StGB sogar nur gegen Schwule - richte(te)n und von 

denen drei heute noch bestehen (§ 210 StGB wurde 1989 aufgehoben): 

§ 209 StGB (Gleichgeschlechtliche Unzucht mit Personen unter 

18 Jahren) legt das Mindestalter für homosexuelle Handlungen zwi

schen Männern bei 18 Jahren fest. Für heterosexuelle und lesbische 

Handlungen gilt jedoch eine Altersgrenze von 14 (§§ 206 f); 

§ 220 StGB (Werbul1g für Unzucht mit Personen des gleichen Ge

schlechts und mit Tieren) verbietet es, homosexuelle Handlungen 

"gutzuheißen"; 

§ 221 StGB (Verbindungen zur Begünstigung gleichgeschlechtli

cher Unzucht) verbietet Verbindungen, "deren, wenn auch nicht aus

schließlicher Zweck es ist, gleichgeschlechtliche Unzucht zu be

günstigen". 

Bankverbindung: CA-BV 23-57978/00 
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Diese Bestimmungen verletzen elementare Rechte von Lesben und 

Schwulen, in erster Linie das Recht, so behandelt zu werden wie 

alle anderen StaatsbürgerInnen auch und ihr Leben frei zu gestal

ten. 

Sie widersprechen der Konzeption des modernen Strafrechts, wonach 

nur sozialschädliches Verhalten unter Strafe gestellt und das 

Strafrecht nicht zur Durchsetzung moralischer Wertvorstellungen 

mißbraucht werden darf. Sie entspringen keinen rationalen Überle

gungen, sondern jahrhundertealten Vorurteilen. 

Zur vorgeschlagenene streichung der §§ 220 und 221: 

Die HOSI Wien begrüßt daher die im Entwurf vorgesehene ersatz

lose Streichung der §§ 220 und 221 StGB. Diese beiden Bestimmungen 

verletzen grundlegende Menschenrechte, nämlich das Recht auf freie 

Meinungsäußerung und Verbindungsfreiheit (Art. 10 und Art. 11 der 

Europäischen Menschenrechtskonvention). 

Kein anderes Land auf der ganzen Welt hat jemals vergleichbare Be

stimmungen gekannt. Die Einführung der §§ 220 und 221 StGB fußte 

auf völlig unwissenschaftlichen, heute nur mehr grotesk und 

lächerlich anmutenden Gutachten, in denen u. a. von 

"Konvertikelbildung" und der homosexuellen "Durchsetzung" von 

Staat und Verwal tung die Rede war. Hier projizierte ganz offen

sichtlich eine Gesellschaft eine systemimmanente, von ihr offenbar 

jedoch als negativ empfundene Eigenschaft auf eine soziale Minder

heit, die somit stellvertretend zum Sündenbock gemacht wird: 

Es ist im höchsten Grad absurd, daß eine Gesellschaft, in der 

selbst eine Kindergärtnerin oder ein Lehrer einen Posten oft nur 

mi t entsprechendem Parteibuch bekommen kann und in der CV, BSA, 

Lions Club, Rotary - und wie die Männer- und Frauenbünde noch alle 

heißen mögen als Jobvermittler und Karrierebörsen fungieren, 

sich ausgerechnet vor den angeblich zur "Konvertikelbildung nei

genden" Homosexuellen durch Strafgesetze schützen zu müssen meint. 

Die Einführung der §§ 220 und 221 ist ein historisches Armutszeug

nis und eine ungeheure parlamentarische Schande für den National

rat. 
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Die beiden Bestimmungen wurden in den 20 Jahren ihrer Geltung 

zwar angewendet, aber höchst selten, was sicherlich darauf zurück

zuführen ist, daß sich ihre Anwendung aufgrund der Menschen

rechtsaspekte als im höchsten Maße problematisch erwies. Wir glau

ben nicht, daß es dem Ansehen und der Würde staatlicher Institu

tionen, wie des Parlaments, der Regierung, Polizei und Justiz auf 

die Dauer zuträglich ist, daß Gesetze bestehen bleiben, die man 

bestenfalls als schlechten Scherz ansehen und deren Einhaltung 

ohnehin nicht durchgesetzt werden kann. 

Die geplante ersatzlose Streichung der §§ 220 und 221 StGB 

stellt sicherlich einen wichtigen Beitrag zur Erfüllung der Men

schenrechtsverpflichtungen, die Österreich im Rahmen der EMRK ein

gegangen ist, und die Erfüllung einer langjährigen Forderung der 

österreichischen Lesben- und Schwulenbewegung dar, dennoch sehen 

wir darin aber viel mehr noch eine unabdingbare psycho- und so

zialhygienische Maßnahme zur Anhebung des Ansehens der National

ratsabgeordneten: Sie - davon sind wir zutiefst überzeugt - können 

es sich nicht länger leisten, auf Selbstachtung, Stolz und Ernst

genommen-Werden zu verzichten. Vor allem aus diesem Grund appel

lieren wir an alle Verantwortlichen, diese beiden lächerlichen 

Paragraphen abzuschaffen. 

§ 209 StGB ist ebenfalls ersatzlos zu streichen 

Auch der dritte noch bestehende Sonderparagraph gegen Homose

xuelle, § 209, ist ersatzlos zu streichen. Auch auf ihn trifft das 

zu den §§ 220 und 221 Angeführte zu: § 209 war schon bei seiner 

Einführung 1971 obsolet. Österreich war das letzte Land Europas, 

das eine unterschiedliche und damit diskriminierende Altersgrenze 

für homosexuelle Handlungen einführte. Hätten Österreichs Parla

mentarierInnen schon 1971 einen Blick ins Ausland riskiert, hätten 

sie den § 209 gar nicht erst erlassen dürfen. 1971 begannen jene 

Länder in Europa, die noch unterschiedliche Altersgrenzen hatten, 

diese abzuschaffen. Manche Länder hatten damals schon seit über 

hundert Jahren einheitliche Mindestaltersgrenzen, ohne daß all die 

fürchterlichen Dinge eingetreten wären, vor denen der Nationalrat 
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die österreichischen Jugendlichen unbedingt schützen zu müssen 

vermeinte. 

Schon damals, 1971, waren die Hauptargumente gegen den § 209 

bekannt: 

* homosexuelle Kontakte in der Jugend führen zu keiner "Fixierung" 

der Triebrichtung und somit nicht zu bleibender Homosexualität. 

Die "Verführungstheorie" war und ist längst widerlegt; 

* gleichgeschlechtliche Kontakte in der Jugend sind genauso wert

voll bzw. wertlos wie heterosexuelle auch. Es besteht kein Unter

schied zwischen homo- und heterosexuellen Liebeserlebnissen, ins

besondere nicht hinsichtlich etwaiger psychischer oder sozialer 

Schwierigkeiten; 

* der Gesetzgeber verletzt mit dieser Regelung das Selbstbestim

mungsrecht der Jugendlichen und stört damit ihre freie sexuelle 

Entwicklung zu Menschen, die ihre Sexualität und Individualität 

akzeptieren, in ihre Persönlichkeit integrieren und verantwor

tungsvoll mit ihrer Sexualität umgehen; 

Außerdem sprechen folgende Argumente gegen eine Beibehaltung 

des § 209: 

* § 209 steht im Widerspruch zu anderen Rechten, die Jugendlichen 

zugestanden werden. 

* Außer Österreich kennen nur mehr achteinhalb der momentan 44 

Staaten Europas unterschiedliche Schutzaltersgrenzen (BRD-West, 

Bulgarien, Finnland, Island, Kroatien, Liechtenstein, Luxemburg, 

Ungarn, Vereinigtes Königreich). Es ist höchste Zeit, daß Öster

reich auf diesem Gebiet europareif wird. 

* § 209 sieht ein Strafmaß von mindestens (!) sechs Monaten bis zu 

fünf Jahren (im Wiederholungsfall bis zu 7 1/2 Jahren) vor. Für 

schwere Körperverletzung an einem Jugendlichen gibt es keine Min

dest- und eine Höchststrafe von drei Jahren! 
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* Strafbar sind sexuelle Beziehungen zu Jugendlichen auch dann, 

wenn die Initiative zu diesen Beziehungen vom Jugendlichen aus

gegangen ist. 

* § 209 ist verfassungswidrig, denn er verstößt gegen Artikel 2 

staatsgrundgesetz : Alle staatsbürger sind vor dem Gesetz gleich! 

Daran ändert auch das Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofs vom 

3. 10. 1989 nichts, in dem dieser ohne Begründung feststellt, daß 

§ 209 StGB ganz offensichtlich gerechtfertigt sei. 

Weitere Argumente gegen die §§ 209, 220 und 221 finden sich i. An

hang zu dieser Stellungnahme (europäischer Strafrechtsvergleich, 

politische Aufrufe, Empfehlungen und Resolutionen internationaler 

Gremien sowie wissenschaftliche stimmen). 

Änderung der Strafprozeßordnung 

Im Entwurf eines Strafrechtsänderungsgesetzes 1992 sind auch 

Änderungen der Strafprozeßordnung vorgesehen, darunter eine Novel

lierung des § 152 stpo, der das Zeugnisentschlagungsrecht vor Ge

richt regelt. Im Absatz 1 heißt es: Von der Verbindlichkeit zur 

Ablegung eines Zeugnisses sind befreit: 1. Die Angehörigen des Be

schuldigten laut § 72 StGB, der den Angehörigenbegriff wiederum so 

definiert, daß homosexuelle LebensgefährtInnen im Gegensatz zu 

Ehegatten und heterosexuellen LebensgefährtInnen nicht darunter 

fallen. Wir fordern daher in diesem Zusammenhang auch eine Ände

rung des § 72 StGB, und zwar dergestalt, daß im Absatz 2 die Wör

ter verschiedenen Geschlechtes entfallen und der § 72 Abs. 2 daher 

wie folgt lautet: 

(2) Personen, die miteinander in außerehelicher Lebensgemeinschaft 

leben, werden wie Angehörige behandelt, Kinder und Enkel einer von 

ihnen werden wie Angehörige auch der anderen behandelt. 

Die Diskriminierung homosexueller Lebensgemeinschaften gegen

über heterosexuellen bzw. der Ehe ist durch nichts zu rechtferti

gen, außer vielleicht durch den Wunsch und die Absicht des Gesetz-
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gebers, Menschen wegen ihrer normabweichenden Sexualität aktiv und 

vorsätzlich zu diskriminieren, zu bestrafen und zu benachteiligen. 

Derartige Wünsche und Absichten sind allerdings für eine demokra

tische Gesellschaft nicht akzeptabel. 

Die im Entwurf vorgeschlagene Änderung des § 152 stpo betrifft 

u. a. die Erweiterung des Personenkreises, der vor Gericht die 

Zeugenaussage verweigern darf, um psychiater, Psychotherapeuten, 

Psychologen, Bewährungshelfer und Mitarbeiter anerkannter Bera

tungs- und Betreuungseinrichtungen. Uns ist in diesem Zusammenhang 

nicht klar, was der Begriff anerkannt hier meint. Handelt es sich 

dabei ausschließlich um gesetzlich anerkannte Einrichtungen, also 

solche, die sich auf eine gesetzliche Regelung begründen (etwa Be

währungshilfe, Familien- und Drogenberatungsstellen), oder auch um 

solche, die nicht gesetzlich geregel t sind, etwa die AIDS-Hilfen 

oder die Beratungseinrichtungen der Lesben- und Schwulenbewegung? 

Die Homosexuelle Initiative (HOSI) Wien fordert jedenfalls, daß 

die vorg.eschlagene Regelung nicht nur . für die MitarbeiterInnen 

(gesetzlich) anerkannter Beratungs- und Betreuungseinrichtungen 

gilt, sondern auch für die MitarbeiterInnen nicht gesetzlich aner

kannter Einrichtungen, etwa von schwul/lesbischen Beratungstelefo

nen, wie des RosaLila Telefons der HOSI Wien, wobei Kriterium und 

Voraussetzung für das Zeugnisentschlagungsrecht auch nicht die 

Ausbildung sein darf, denn oft handelt es sich gerade bei den Mit

arbeiterInnen von Selbsthilfeprojekten und ähnlichen Einrichtungen 

um keine ausgebildeten Fachkräfte, sondern um ehrenamtlich arbei

tende Laien. Nichtsdestotrotz treffen auch auf diese Einrichtungen 

und Personen all jene Argumente zu, die der Entwurf auf den Seiten 

106 f zur Rechtfertigung der vorgeschlagenen Erweiterung des Zeug

nisentschlagungsrechts im § 152 stpo vorbringt (Diskretion und 

Verschwiegenheitspflicht als Grundvoraussetzung dafür, daß Perso

nen die Angebote dieser Einrichtungen überhaupt annehmen). 

Zusammenfassung 

Die Homosexuelle Initiative (HOSI) Wien befürwortet die im 

Entwurf für ein Strafrechtsänderungsgesetz 1992 vorgeschlagene 

Aufhebung der §§ 220 und 221. Darüber hinaus fordert sie jedoch 
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die ersatzlose streichung auch des letzten noch verbliebenen homo

sexuellendiskriminierenden Paragraphen im strafgesetz, des § 209. 

Homosexualität ist eine der Heterosexualität gleichwertige Vari

ante menschlicher Sexualität und bedarf keinerlei strafrechtlicher 
Sonderbehandlung. 

Die Widerstände gegen die ersatzlose streichung des § 209 er

scheinen uns insofern unverständlich, als den GegnerInnen einer 

Reform doch klar sein muß, daß sie eine solche höchstens verzö

gern, aber niemals verhindern können. Genauso wie Österreich 1971 

- als eines der letzten Länder Europas - das Totalverbot homosexu

eller Handlungen schließlich doch aufheben mußte, wird österreich 
nicht umhin können, 

abermals als eines 

auch die bestehenden Paragraphen - wenn auch 

der letzten Länder Europas ersatzlos zu 
streichen. Und auch in Zukunft wird sich österreich von der euro

päischen EntwiCklung nicht auf Dauer abkoppeln können: Schaffung 

von Antidiskriminierungsbestimmungen, rechtliche Gleichstellung 

gleichgeschlechtlicher Lebensgemeinschaften mit heterosexuellen 
bzw. der Ehe usw. 

Die HOSI Wien fordert die Gleichstellung von homosexuellen Le

bensgemeinschaften mit heterosexuellen und der Ehe im § 72 StGB 

sowie die Erweiterung des Zeugnisentschlagungsrechts im § 152 stpo 

auf alle in der Beratung und Betreuung tätigen MitarbeiterInnen 

sämtlicher Beratungs- und Betreuungseinrichtungen, auch solcher, 

die nicht gesetzlich anerkannt sind. 

Waltraud Riegler 

(Obfrau) 

Wien, am 17. Jänner 1992 

Dieter Schmutzer 

(Obmann) 
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HDKDIDUELLE /K/DADVEMEK 
Novaragasse 40 A-1020 Wien Telefon: (0222) 266604 

Mitgliedsorganisation der International Lesbian and Gay Association ILGA 

DISKUSSIONSGRUNDLAGEN UND DOKUMENTE 

zur 

HOMOSEXUALITÄT 

IM ÖSTERREICHISCHEN STRAFRECHT 

(Anhang zur Stellungnahme der 
Homosexuellen Initiative (HOSI) Wien 

zum Entwurf eines 
Strafrechtsänderungsgesetzes 1992) 

(Stand: 15. Jänner 1992) 

Bankverbindung: CA-BV 23-57978/00 

1 

20/SN-107/ME XVIII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 9 von 83

www.parlament.gv.at



STRAFRECHTSVERGLEICH ZUR HOMOSEXUALITÄT IN EUROPA 

STAATEN MIT TOTALVERBOT HOMOSEXUELLER HANDLUNGEN: 

Ein Totalverbot homosexueller Handlungen besteht nur mehr in: 

Albanien 
Bjelarus (vorm. weißrußland)*l 
Bosnien-Herzegowina*2 
Estland*l 
Irland*3 
Lettland*l 
Litauen*l 
Mazedonien*2 
Moldau*l 
Rumänien** 
Russische Föderation*l 
serbien/.Kosovo*2 
zypern*~. 

STAATEN MIT UNTERSCHIEDLICHEN ALTERSGRENZEN 
FÜR HETERO- UND HOMOSEXUELLE HANDLUNGEN: 

Schutzalter für 

2 

Land Aufhebung des heterosexuelle homosexuelle 
Totalverbots Handlungen 

Bulgarien 1968** 14 18** 

BRD-West 1969* 14 18*5 

Finnland 1971** 16 18 

Island n.e. 16 18* 

Kroatien2 1977* 14 18* 

Liechtenstein6 1989** 14 18* 

Luxemburg 7 1792 14 188 

österreich 1971** 14 18* 

Ungarn 1961** 14 18**9 

Vereinigtes 
1967*10 1611 21*12 Königreich 
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Land 

Belgien 

BRD-Ost 

CSFR 

Dänemark 

Frankreich 

Griechenland 

Italien 

Malta 

Montenegro2 

Niederlande 

Norwegen 

Polen 

Portugal 

San Marino 

Schweden 

Schweiz 

Slowenien2 

Spanien 

Türkei 

vatikan 

voivodina 2 

3 

STAATEN MIT EINHEITLICHER ALTERSGRENZE 
FÜR HETERO- UND HOMOSEXUELLE HANDLUNGEN: 

Aufhebung des 
Totalverbots 

1792 7 

1968* 

1961** 

1930* 

1791 

1951 

188917 

1973 

1977* 

1795 7 

1972* 

193220 

1851/52 

1864 

1944** 

1937/4223 

1977* 

182225 

n. e. 

n. e. 

1977* 

Aufhebung der unter
Schutzalter schiedl. Altersgrenze 

16 198513 

1414 1988/89 

15 1990 

15 1976 

15 1981/8215 

1516 1987 

14 188917 

1218 1973 

14 1977 

1619 1971 

16 1972 

15 1932 

1621 1851/52 

1422 1864 

15 1978 

1624 1937/42 

14 1977 

1226 1822 

1527 185828 

1229 n. e. 

14 1977 

Einheitliches Schutzalter besteht auch in Andorra, Monaco und der 
Ukraine. 
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ANMERKUNGEN: 

* Totalverbot bzw. diskriminierendes Schutzalter galt bzw. gilt 
nur für Schwule: 

** Totalverbot bzw. diskriminierendes Schutzalter galt bzw. gilt 
auch für Lesben. 

Dort, wo weder ein noch zwei Sternchen vermerkt sind, konnte nicht 
eruiert werden, ob die betreffenden Gesetze für homosexuelle Män
ner und Frauen oder nur für Schwule galten bzw. gelten. 
Allgemeiner Hinweis: Manchmal fallen die parlamentarische Verab
schiedung bzw. die De-facto-Aufhebung von Gesetzen und das formale 
Inkrafttreten der neuen Bestimmungen nicht in dasselbe Jahr, zum 
Beispiel datiert der französische Code Napoleon aus 1804 bzw. 
1810, die Aufhebung der mittelalterlichen Sodomiegesetze erfolgte 
jedoch bereits kurz nach der Revolution. In anderen Fällen wurden 
beide Jahreszahlen vermerkt. 

FUSSNOTEN: 

(1) In den Nachfolgestaaten der Sowjetunion stammt das Totalver
bot aus der zeit der Zugehörigkeit zur Sowjetunion. Das Totalver
bot gilt nur für den homosexuellen Analverkehr. Nur die Ukraine 
hat bisher das Totalverbot nach der Auflösung der UdSSR aufgeho
ben; 

(2) Bis 1977 war das Sexual strafrecht im Bundesstrafgesetz Jugo
slawiens geregel t, männliche Homosexualität war total verboten. 
1977 wurde die Kompetenz des Sexual strafrechts an die acht Teilre
publiken und autonomen Provinzen abgegeben. Nach dem Zerfall Jugo
slawiens blieben vorerst die Bestimmungen der einzelnen Republiken 
aufrecht: 

(3) Im Oktober 1988 hat der Europäische Gerichtshof für Menschen
rechte in Straßburg einer diesbezüglichen Beschwerde stattgegeben 
und entschieden, daß das Totalverbot homosexueller Handlungen in 
Irland gegen die Europäische Menschenrechtskonvention verstößt, 
und die Republik Irland aufgefordert, das entsprechende Gesetz 
aufzuheben. Im August 1990 empfahl die Law Reform commission, die
ser Verurteilung Rechnung zu tragen und ein einheitliches Schutz
alter für homo- und heterosexuelle Handlungen bei 15 Jahren fest
zulegen: 

(4) Eine Beschwerde gegen Zypern wegen des Totalverbots liegt mo
mentan der Europäischen Menschenrechtskommission in Straßburg vor; 

(5) Von 1969 bis 1973 lag die Altersgrenze bei 21. § 175 StGB der 
BRD (alte Bundesländer) ermächtigt das Gericht, von der Bestrafung 
der Tat abzusehen, wenn das Unrecht der Tat in Hinblick auf das 
VerhaI ten des Jugendlichen gering oder der Täter noch nicht 21 
Jahre ist; 

(6) Liechtenstein übernahm anläßlich der Strafrechtsreform 1989 
die vier sonderparagraphen des österreichischen Strafgesetzbuches 
1975: 
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(7) Durch die französische Besetzung. Nach der Unabhängigkeit be
hiel ten Luxemburg, Belgien und die Niederlande die französischen 
Bestimmungen bei; 

(8) Von 1792 bis 1971 hatte Luxemburg kein diskriminierendes 
Schutzalter. Zwischen 1792 und 1854 existierte sogar überhaupt 
keines. Danach lag die Altersgrenze einheitlich bei 14. 1971 
folgte das Großherzogtum mit der Einführung einer höheren Alters
grenze für homosexuelle Handlungen (18) dem Beispiel Belgiens, das 
1965 eine höhere Grenze von 18 Jahren eingeführt hatte. Belgien 
schaffte diesen Sonderparagraphen 1985 wieder ab, und auch in 
Luxemburg ist eine derartige Reform in der legislativen Endphase; 

(9) Von 1961 bis 1978 lag die Altersgrenze bei 20; 

(10) 1967 wurde das Total verbot in England und Wales aufgehoben, 
in Schottland geschah dies 1980, in Nordirland 1982, im Bailiwick 
of Guernsey 1986 und auf Jersey 1990. Das Totalverbot gilt immer 
noch in Gibraltar und auf der Insel Man: 

(11) Seit 1950 gilt in Nordirland für heterosexuelle Handlungen 
eine von den anderen Teilen des Vereinigten Königreichs verschie
dene Altersgrenze von 17 Jahren: 

(12) Seit mehreren Monaten kündigt der schottische Generalstaats
anwal t an, die schottischen Staatsanwälte per Erlaß anweisen zu 
wollen, Verstöße gegen das Schutz alter von 21 Jahren nicht mehr zu 
verfolgen, sondern in der Praxis nur mehr das allgemeine von 16 
Jahren anzuwenden; der entsprechende Erlaß ist jedoch noch nicht 
ausgegeben worden; 

(13) Von 1792 bis 1846 kannte Belgien keine Schutzal tersregelun
gen. Zwischen 1846 und 1912 lag die Altersgrenze einheitlich bei 
14 Jahren, danach bei 16. Zur Entwicklung nach 1965 siehe Fußnote 
8; 

- (14) Die §§ 149 und 150 StGB sehen eine erhöhte Altersgrenze von 
16 bzw. 18 Jahren für den Fall vor, daß (sowohl hetero- als auch 
homo)sexuelle Handlungen durch Ausnutzung moralischer Unreife, Ge
schenke oder Versprechen bzw. durch Ausnutzung eines Abhängig
keitsverhältnisses zustande kommen; 

(15) 1791 wurde das Sodomieverbot aufgehoben. Bis 1832 gab es 
keine Regelungen für das Schutzalter. 1832 wurde es einheitlich 
bei 11 Jahren festgelegt, 1863 auf 13 angehoben. 1942 wurde von 
der Vichy-Regierung ein Schutzalter für homosexuelle Handlungen 
von 21 Jahren eingeführt, dieses wurde 1978 auf 18 gesenkt und 
1982 wieder der Altersgrenze für heterosexuelle Handlungen ange
glichen, die 1945 auf 15 angehoben worden war; 

(16) Antragsdelikt. Für "Verführung" zu gleichgeschlechtlichen Un
zuchtshandlungen besteht für Burschen ein zusätzliches Schutzalter 
von 17 Jahren; 

(17) Erstes Strafrecht des unabhängigen Italien. In den unter 
französischem Einfluß stehenden vorgängerstaaten wurde die Homose
xualität bereits 1792 entkriminalisiert. Sexuelle Beziehungen mit 
14- bis 16jährigen sind nur dann strafbar, wenn der/die Jugendli-
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ehe noch sittlich "unverdorben" ist (§ 530 StGB). Strafverfolgung 
findet auch dann nur auf Antrag des Jugendlichen statt. Verstöße 
gegen das Schutzalter sind generell Antragsdelikte (§ 540 StGB). 
Im Frühjahr 1988 verabschiedete der Justizausschuß des Senats 
einen Entwurf für ein neues Sexualstrafrecht, das sexuelle Bezie
hungen mit Unter-14jährigen nicht mehr generell verbietet. Nicht 
das Alter, sondern das Einverständnis soll über die Strafbarkeit 
entscheiden; 

(18) Es ist allerdings verboten, Jugendliche über 12 Jahren durch 
unzüchtige Akte zu verderben; 

(19) Von 1795 bis 1886 bestand keine Schutzaltersregelung. 1886 
wurde eine einheitliche Grenze von 16 Jahren festgelegt. Ein dis
kriminierendes Schutzalter für homosexuelle Handlungen bestand von 
1911 bis 1971 (21 Jahre). Sexuelle Handlungen mit 12- bis 
16jährigen stellen ein Antragsdelikt dar. 

(20) Von der Unabhängigkeit Polens im Jahre 1918 bis 1932 galten 
die Strafgesetzbücher der ehemaligen Besatzungsmächte, die lesbi
sche Beziehungen unterschiedlich behandelten: RUßland*, Deutsch
land*, Österreich** und Ungarn**; 

(21) Ist der Jugendliche zwischen 12 und 16 Jahre alt, 
Verstoß gegen die Schutzaltersgrenze ein Antragsdelikt 
StGB) ; 

ist der 
(§ 399 

(22) Jugendliche zwischen 14 und 18 dürfen nicht zur "Unzucht" 
verführt werden (§ 177 StGB). Strafbar ist auch, wer eine Frau un
ter 21 durch Täuschung über seinen Personenstand (ledig oder ver
heiratet) oder durch Versprechen der Ehe zum Geschlechtsverkehr 
bewegt (§ 175 StGB). Diese Delikte können, außer wenn sie gegen
über Deszendenten, Mündeln oder Pflegebefohlenen begangen werden, 
nur auf Antrag des/der Jugendlichen verfolgt werden (§ 178 StGB). 
Daneben besteht die Möglichkeit, Personen zu bestrafen, die da
durch, daß sie gewohnheitsmäßig gleichgeschlechtliche Kontakte ha
ben, öffentliches Ärgernis erregen (§ 274 StGB); 

(23) Erstes gesamtschweizerisches Strafrecht, vorher hatte jeder 
Kanton sein eigenes. Homosexualität wurde sehr unterschiedlich be
handelt; 

( 24 ) Es besteht eine zusätzliche Altersgrenze für "Verführung", 
sie liegt für heterosexuelle Verführung bei 18 (Art. 196 StGB) , 
für homosexuelle bei 20 (Art. 194 StGB). Der homosexuelle Verfüh
rungsparagraph ist außerdem strenger gefaßt und wird auch strenger 
gehandhabt. Ein Gesetzesentwurf, der die ersatzlose Streichung 
dieser Bestimmungen vorsieht, hat bereits den Ständerat und Natio
nalrat passiert, vor Inkrafttreten des Gesetzes wird aber im Früh
jahr 1992 noch eine Volksbefragung über die Reform des Sexual
strafrechts stattfinden; 

(25) Von 1928 bis 1932 war Homosexualität generell verboten (Zeit 
der ersten Diktatur). Während der Franco-Ära wurden Homosexuelle 
mittels anderer Gesetzesbestimmungen, die 1979 aufgehoben wurden, 
verfolgt; 

(26) Sexuelle Beziehungen mit unter-12jährigen sind generell ver
boten (§ 429 (3) i. V. m. § 430 StGB) , solche mit 12- bis 
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16jährigen nur dann, wenn der/die Jugendliche durch Täuschung zu 
sexuellem Kontakt bewegt wird (Art. 435 StGB). All diese Delikte 
können nur auf Antrag des/der Jugendlichen, des gesetzlichen Ver
treters oder des Jugendamts verfolgt werden (§ 443 StGB); 

(27) Jedoch 18 Jahre für Vaginal- und Analverkehr; 

(28) Älteste den Autoren bekannte Fassung des Strafrechts mit ein
heitlicher Altersgrenze, über die zeit davor ist den Autoren 
nichts bekannt; 

(29) Sexuelle Handlungen mit 12- bis 
strafbar, wenn die/der Jugendliche 
(Antragsdelikt - durch die Eltern). 

16jährigen sind nur dann 
dabei verdorben wurde 

SONSTIGE BESTIMMUNGEN ZUR HOMOSEXUALITÄT 

Eine Beschränkung der Meinungsfreiheit kennen nur Österreich 

(§ 220 StGB) und Finnland (Art. 20:9.2 StGB: "Ermutigung zur Homo

sexuali tät" ) und Liechtenstein (§ 220 StGB) , das 1989 die vier 

österreichischen Sonderparagraphen des Strafgesetzes 1975 gegen 

Schwule und Lesben unverändert ins neue Strafrecht übernommen hat. 

Ein Verbot der Bildung von Vereinen kennen nur Österreich (§ 

221 StGB) und Liechtenstein (§ 221 StGB) . 

EUROPÄISCHE ENTWICKLUNG 

Sowohl die Parlamentarische Versammlung des Europarats 

(Empfehlung 924/81, EntSChließung 756/81) als auch das Europäische 

Parlament (EntSChließung zur sexuellen Diskriminierung am Arbeits

platz 1984) haben ihre Mitgliedsstaaten aufgefordert, Homosexuelle 

in allen Rechtsbereichen vollständig gleichzustellen, insbesondere 

auch einheitliche Schutzaltersgrenzen zu schaffen. 
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ANTIDISKRIMINIERUNGSBESTIMMUNGEN UND 

WEITERREICHENDE GESETZLICHE GLEICHBEHANDLUNG: 

8 

Die Rechtspolitik, Homosexuelle gesetzlich gleichzustellen, 

geht in Europa bereits über die strafrechtliche Gleichstellung 

hinaus. So haben Norwegen, Frankreich, Dänemark, Schweden und 

Irland Anti-Diskriminierungsbestimmungen im Strafrecht erlassen, 

durch die Homosexuelle vor diskriminierender Behandlung geschützt 

werden sollen. 

Dänemark hat 1986 homosexuelle Partner im Erbschaftssteuer

recht den Ehepartnern gleichgestellt. 

In Schweden sind seit 1. 

schaften den heterosexuellen 

gleichgestellt. 

Jänner 1988 homosexuelle Partner

Lebensgemeinschaften rechtlich 

Am 26. Mai 1989 beschloß das dänische Parlament das "Gesetz 

über die registrierte Partnerschaft" gleichgeschlechtlicher Paare. 

Sei t 1. Oktober 1989 sind damit lesbische und schwule Paare bis 

auf eine Ausnahme der heterosexuellen Ehe bzw. heterosexuellen Le

bensgemeinschaften rechtlich gleichgestell t. Bei dieser Ausnahme 

handelt es sich um das Recht, Kinder zu adoptieren. 
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AUFRUFE, PETITIONEN UND STELLUNGNAHMEN 

AUS ÖSTERREICH 
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an die Mitglieder der Bundesregierung 

und die Abgeordneten zum Nationalrat 

Homo~e~uelle Manner und Frauen werden noch immer in ~ahlreichen 

Lebensbereichen diskriminiert. 

Da sich die negative Einstellung breiter Kreise der Bevölkerung 

nicht ändern wird, solange der Gesetzgeber eine feindliche Haltung 

gegenüber Schwulen und Lesben einnimmt, ist die Benachteiligung 

homosexueller Menschen in allen Rechtsbereichen zu beseitigen. 

Insbesondere sind die Sonderstrafbestimmungen, die ein erhöhtes 

Schutzalter für (männliche) Homosexuelle (18 Jahre gegenüber 14 für 

Heterosexuelle und Lesben - 5 209 StGB) sowie eine Verletzung der 

Meinungsfreiheit (5 220 StGB: "Werbung für gleichgeschlechtliche 

Unzucht und Unzucht mit Tieren") und der Verbindungsfreiheit (S 221 

StG3: "Verbindungen zur Begünstigung gleichgeschlechtlicher 

Unzucht") festlegen, ersatzlos zu streichen. 

Sie widersprechen der Konzeption eines modernen Strafrechts, der zu

folge nur sozialschadliches Verhalten unter Strafe gestellt und das 

Strafrecht nicht zur Durchsetzung moralischer Wertvorstellungen 

mißbraucht werden darf. 

Darüber hinaus ist vom Gesetzgeber dafür zu sorgen, daß die bishe

rige schwulen- und lesbendiskriminierende Auslegung des Pornogra

phiegesetzes beseitigt wird. 

1 
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In anderen Rechtsbereichen (Arbeits-, Sozialversicherungs-, Erb-

recht usw.) sind homosexuelle Menschen und Lebensgemeinschaften 

heterosexuellen völlig gleichzustellen. Um dies lückenlos zu 

gewährleisten, ist angesichts der unübersehbaren Fülle von diskri

minierenden"Bestimmungen ein Antidiskriminierungsgesetz im Verfas

sungsrang zu erlassen. Vorgeschlagen wird eine Ergänzung des Art. 7 

BVG um "sexuelle Orientierung". 

Alle verantwortlichen Personen und Stellen, insbesondere die Abge

ordneten zum Nationalrat und die Mitglieder der Bundesregierung, 

werden aufgefordert, umgehend wirksame Initiativen zur Verwirkli

chung dieser Forderungen zu setzen. 

Diese Petition unterzeichneten: 

Aktion Kritischer Schuler 
Aktionsgemeinschaft 
Arbeitsgemeinschaft österreichischer Jugendzentren und Initiativ-

gruppen 
B'nai Brith Youth Organisation Vienna 
BSA-Jugend 
Bund europäischer Jugend österreichs 
Evangelisches Jugendwerk in österreich - Jugendrat H.B. 
Evangelische Studentengemeinde Wien 
GPA-Jugend 
Junge Generation in der SPÖ 
Kommunistische Jugend österreichs 
Kommunistischer StudentInnenverband 
Liberale Studenteninitiative österreich 
Naturfreundejugend österreichs 
österreichische HochschUlerschaft - Zentralausschuß 
österreichische Jungarbeiterbewegung 
österreichische Kinderfreunde - Rote Falken 
Sozialistische Jugend österreichs 
Verband Sozialistischer StudentInnen österreichs 
Verein für Bewährungshilfe und soziale Arbeit 
Vereinigung Jüdischer Hochschüler österreichs 
Verein Jugendhilfe 

sowie 

20 Jugendzentren der Stadt Wien und 
führende Funktionäre der österreichischen Kinderfreunde, darunter 
Frau Bundesminister a.D. Gertrude Fröhlich-Sandner 

2 
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AUFRUF ------
an die Mitglieder der Bundesregierung 

und die Abgeordneten zum Nationalrat 

Homosexuelle Männer und Frauen werden noch immer in zahlreichen 

Lebensbereichen diskriminiert. 

Zur überwindung dieses Zustandes sind Änderungen in vielen Berei

chen, und hier vor allem im Rechtsbereich, notwendig. 

Die gesetzlichen Regelungen sollen die Ausgleichung des Schutz

alters von Homo- und Heterosexuellen gewährleisten, unbeschadet der 

sonstigen bestehenden gesetzlichen Bestimmungen bezüglich Unzucht 

mit Minderjährigen. 

Die im S 220 bestehende Gleichschaltung von "Unzucht mit Tieren" 

erscheint keineswegs adäquat und ist gruppenspezifisch gesetzlich 

zu trennen und zu regeln. 

Ein modernes Strafrecht darf sicherlich nicht ein sozialschädliches 

Verhalten im Bezug auf Homosexualität konstruieren lassen. In 

diesem Zusammenhang sind in das Strafrecht Möglichkeiten der Straf

freiheit unter besonderer Berücksichtigung der Homosexuellen und 

Lesben einzubauen. 

Für Homo- und Heterosexuelle ist das Beratungssystem weiter auszu

bauen. 

1 
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Alle verantwortlichen Personen und Stellen, insbesondere die Abge

ordneten ~um Nationalrat und die Mitglieder der Bundesregierung, 

werden aufgefordert, umgehend wirksame Initiativen zur Verwirkli

chung dieser Forderungen zu setzen. 

Folgende Organisationen gehören dem österreich1schen Bundesjugend
ring an: 

Arbeitsgemeinschaft Katholischer Jugend österreichs 
Bund Europäischer Jugend 
Evangelisches Jugendwerk 
JGCL - Marianische Kongregation österreichs 
Junge öVP 
Katholische Jungschar österreichs 
Mittelschüler-Kartell-Verband 
Naturfreundejugend österreichs 
österreichische Alpenvereinsjugend 
österreichische Gewerkschaftsjugend 
österreichische Jungarbeiterbewegung 
österreichischer Pfadfinderbund 
österreichisches Jungvolk 
österreichisches Kolpingwerk 
Pfadfinder und Pfadfinderinnen österreichs 
Sozialistische Jugend österreichs 
Sozialistische Kinderbewegung - Kinderfreundeösterreichs 

2 
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1\ A I N U L 1 ~ \.. H t. nu\.. H ~ \., t1 U Lu U lJ t:. l'i U U ~ 1 I: r\ r\ I: 1 ~ n ~ 1\ 11 V U 

Sehr geehrte(r) 

Wien, 3. April 1990 

192 - 1/12 

Die Katholische Hochschuljugend Österreichs wendet sich an Sie als (Vorsitzender, 

Mitglied, Ersatzmitglied, Obmann, Obmannstellvertreter, Schriftführer) des Justiz

ausschusses mit der Bitte, die strafrechtliche Diskriminierung homosexuell liebender 

Menschen durch das Österreichische Strafrecht vgl. § 209, § 220, § 221 des StGB 

so rasch als möglich im Justizausschuß zu diskutieren. 

Die strafrechtlichen Bestimmungen der genannten Paragraphen stellen Verletzungen 

der H~nsdalrechte dar ( Recht auf Gldchbehandlung vgl. § 209; Recht auf freie 

Meinungsäußerung vgl. § 220 und Verbindungsfreiheit vgl. § 221 ). 

Aus diesem Grtmd treten wir für die (·:rsatzlcse d~= be~annten Paragraphen 

§ 209, § 220 und § 221 aus dem StGB ein. 

Mit freundlichen Grüßen 

GENERALSEKRETARIAT . 1010 WIEN, EBENDORFERSTRASSE 8 . TELEFON 0222/48 35 87 - 12 DW . P.S.K. 1454.387 
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JUGENDRAT H.B. 

- Evangelisches Jugendwerk in ÖSterreich -

2. JULI 1988 

ZUM UMGANG MIT HOMOSEXULITAT 
--~-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Grundsatzerklärung des Evangelischen Jugendwerkes/Jugendrat H.B. 
_il_ .H~L'(dt'j F' C,skrrt-fC[ A. Ullt//iJ). 

Ist Homosexualität ein theologisches und kirchliches Thema? 
Homosexualität gehört als Spielart menschlicher Sexualität zum 
Erfahrungsbereich vorfindlichen Menschseins. Will die Kirche es 
mit dem wirklichen Menschen zu tun haben, muß' sie sich damit aus
einandersetzen. Zum anderen ist die Lebenswirklichkeit homosexuel
ler Männer und Frauen nach wie vor von Diskriminierung und gegen 
sie ger~ch~e~e Vorurteile geprägt, an deren Geschichte die christ
liche Tradition maßgeblich beteiligt war und ist. Eine kritische 
Aufarbeitung dieser Tradition macht Homosexualität zum Thema der 
Theologie, eine den Auftrag der Kirche ernstzunehmende Option für 
die Diskriminierten macht Homosexualität zum Thema kirchlicher 
Praxis, die wiederum theologischer Reflexion bedarf: Wie läßt 
sich theologisch zur Sprache bringen, daß Homosexuelle das Evan
gelium als befreiende Botschaft erfahren ? 

Weil die Entscheidung tiber Homophobie 'oder Akzeptanz von Homo
sexualität im irrationalen Bereich fällt, soll in der Kirche nach 
einem begründbaren theologischen Urteil gesucht werden, um denen, 
die Homosexualität - ihre eigene oder die der anderen - akzeptie
ren und sich einer antihomosexuellen Tradition gegenübersehen, kon
sensfähige Argumentationshilfen zu geben. 

Homosexualität kann nicht isoliert gesehen werden, an der Ein
stellung zu ihr ist die Einstellung zur Sexualität überhaupt ab
lesbar. Am Verhältnis der Kirche zu den Homosexuellen ändert sich 
daher nur insofern, als die Kirche Sexualität in ihrer Vielfalt 
und zweckfreien Schö~~eit zu bejahen le~t. 
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Homosexualität und Bibel 

In der Exegese der Bibelstellen, die sich auf Homosexualität 
beziehen (Lev 18.22; 20.13; Gen 19(?); Röm 1.26f; 1. Kor 6.9; 
1. Tim 1.9), werden folgende Positionen vertreten 

- sie unmittelbar auf unser heutiges Verständnis von Sexua
lität zu beziehen und Homosexualität damit als SUnde zu 
verurteilen; 

- ihre Zeitbedingtheit zu unterstreichen und - weil wir heute 
ein anderes Verständnis von Homosexualität haben - die sach
liche Imkompetenz der biblischen Autoren festzustellen; 

- die zeitbedingte Able~~ung der Homosexualität gemeinsam mit 
sexualitätsfeindlichen Tendenzen bestimmter biblischer Tra
ditionen einer Sachkritik zu unterziehen. 

Läßt man sich auf den letztgenannten Weg ein, muß man Kriterien 
benennen, nach denen man von der Mitte der Schrift her eine Stel
lungnahme zur Homosexualität abgibt •. Ein solches Kriterium ist, 
ob das Evangelium als befreiende Botschaft so zur Sprache gebracht 
wird, das es den Homosexuellen 

- Mut zum Glauben macht, der sie ihr Dasein als Geschenk erken
nen und ihre Identität wagen läßt; 

- Mut zur Liebe macht, die Beziehungen ermöglicht; 
- Mut zur Hoffnung macht, die sie trotz gesellschaftlicher und 

individueller Ablehnung nicht zuschanden werden läßt. 

Homosexualität und Schöpfung 

Die jüngere Kirchengeschichte zeigt, daß sich Aussagen im Sinne 
einer Theologie der Schöpfungs ordnungen leicht i~ lebensfeindliche 
Gesetze verwandeln, eine Sprache der Macht und Gewalt fördern und 
die vorfindlichen Ordnungen legitimieren. Demgegenüber nehmen 
Schöpfungsaussagen vom alttestamentlichen Zusammenhang zwischen 
Schöpfung, Befreiung und Schalom her die Tatsache ernst, daß Scha-
10m auch Glück der Gsellschaft und Angstfreiheit bedeutet, so daß 
eine ungestörte ~~tmenschlichkeit möglich ist. Homosexualität kann 
so als Teil beglückender Vielfalt der Schöpfung Gottes verstanden 
werden. Es entspricht einem weisheitlichen Umgang mit der Schöpfung, 
sich diesen Erfahrungen von Vielfalt zu öffnen. Wer aies tut und 
von der Zielvorstellung des Schalom geleitet ist, ergreift Partei 
gegen alle Formen der Unterdrückung und Gefährdung der Ganzheit 
und ~Jlle des Lebe~s, zu der Homosexualität gehört. 
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Homosexualität und Christliche Ethik 

Christliche Ethik ist von der Parteinahme Jesu für die Außen
seiter und Schwachen geleitet. Dies gilt auc~ von der Stellung 
der Kirche zu den Homosexuellen. Parteinahme der Kirche hat nicht 
im Sinne falsch verstandenen Mitleids zu geschehen, sondern da
durch, daß sie solidarisch und aktiv am Abbau von Vorurteilen mit
wirkt und darin eine gesellschaftliche Vorreiterrolle einnimmt. 
Christliche Ethik sucht gemeinsam mit den Homosexuellen nach Mög
lichkeiten und Formen, ihre Beziehungen in Verantwortung und Lie
be zu leben. 

Homosexuelle und Kirche 

Das Bild der Kirche ist bei den meisten Homosexuellen durch die 
negativen Erfahrungen der Ablehung und Verurteilung geprägt. Wer 
bewußt schwul oder lesbisch lebt, öehnt die Kirche zumeist ab. Sie 
wird erst d~~ Glaubwürdigkeit wiedergewinnen können, wenn sie sich 
zu ihrer Mitschuld an der Diskriminierungsgeschichte der Homosexuel
len bekennt. 

Die Kirche muß die humanwissenschaftlichen Erkenntnisse zur Ho
mosexualität ernstnehmen. Dies betrifft insbesondere die Tatsache 
der Unumkehrbarkeit der sexuellen Orientierung. Jede Empfehlung 
zur Therapie, die eine solche Umkehrung zum Ziel hat, ist abzuleh
nen, weil sie eine Gefahr für die Persönlichke1tsentwicklung eines 
Menschen darstellt., Dies betrifft aber auch die "Verführungstheo
rie": Jugendliche können weder zur homosexuellen noch zur hetero
sexuellen Orientierung verführt werden, obwohl auch der/die Homo
sexuelle zu heterosexuellen Erfahrungen Und der/die Heterosexuelle 
zu homosexuellen Erfahrung fähig ist. 

Die Kirche hat dafUr zu sorgen, daß in ihren Reihen - dies be
trifft insbesondere ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter - Hetero
und Homo~exualität nicht mit verschiedenem Maß gemessen wird, son
dern daß ein Klima geschaffen wird, in dem Erfahrungen von Viel
falt und Reichtum möglich werden und in Liebe und Verantwortung ge
lebt werden können. 

Der gesellschaftliche Auftrag der Kirche konkretisiert sich z.B. 
an einer Stellungnahme gegen die strafrechtliche Ungleichbehandlung 
~~d polizeiliche überwachung der Homosexuellen, vor allem aber 
in eine~ entsprechenden kirchlichen Bi1d~~gs- und Erziehungsarbeit. 
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UNTERSTÜTZUNGS
ERKLÄRUNG DES RFJ: 

Der Ring freiheitlicher Jugend 
Österreichs erachtet den Men
schen grundsätzlich jedem an
deren gleichberechtigt und 
respektiert ihn, wie er von 
Natur aus vorgegeben ist. Dis
kriminierungen, die dem Gleich 
-heitsgrundsatz widersprechen, 
entbehren unserer Meinung nach 
jeder Grundlage. Der RFJ Öster' 
-reichs tritt daher für die 
weitestmäglicne Gleichberech
tigung und Entdiskriminierung 
von Homosexuellen ein. 
Insbesondere begrüßt der RFJO 
Bestrebungen, Sonderstrafbe
stimmungen für Homosexuelle 
zu korrigieren, und schließt 
sich der Forderung nach Aufhe
bung der §§ 220 und 221 StGB 
an. 
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rr - 9 Lf-f 1 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen 

des Nationalrates XYIl. Gesetzgebungsperiode 

A N T RAG 

der Abgeordneten Mag. Horvath, Mag. Ederer 
und Genossen 

No . ... .J.!..4:. .... / A 
Präs.: 1 3. DEZ. 1989 ... , .......................... . 

betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Strafgesetzbuch geändert wird 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

Bundesgesetz vom .... , mit dem das Strafgesetzbuch geändert wird. 

Der N~tionalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Strafgesetzbuch, BGB1.Nr. 60/1974, zuletzt geändert durch das Bundesge
setz BGB1.Nr. 243/1989, wird wie folgt geändert: 

Die §§ 209, 220 und 221 entfallen. 

Art kel II 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Juli 1990 in Kraft. 

(2) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist der Bundesminister für 
Justiz betraut. 
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Beg r ü n dun g: 

Die gleichgeschlechtliche Unzucht - das sind beischlafsähnliche Handlungen 
zwischen M~nnern und solche zwischen Frauen - war bis 1971 allgemein straf
bar. Das StrafT'echtsänderungsG 1971, BGBl 273, hat die Strafbarkeit der 
gleichgescillechtlichen Unzucht auf Fälle beschränkt, in denen ein Erwachse
ner - seit Inkrafttreten des JGG ein Mann von mehr als 19 Jahren - die 
gleichgeschlechtlichen Handlungen an einem jüngeren Mann von noch nicht 18 
Jahr~n vornimmt (§ 209 StGB). 

• Maßgebend für die Bei beha ltung der Strafbarkeit der gleichgesch lecht 1 ichen 
Unzucht zwischen Erwachsenen und jungen Männern unter 18 Jahren war die 

Befürchtung, ein Liebesverhältnis zwischen einem jungen Mann und einem Er
wachsenen könllte den jungen Mann homosexuell prägen und ihn zu einem hete
rosexuellen Geschlechtsleben unfähig machen. Bei Mädchen gäbe es eine sol
che Prägung nicht. Verläßliche Untersuchungen oder wenigstens gesicherte 
Beobactltungen, welche die Furcht vor homosexueller Prägung junger Männer 
untermauern könnter., gibt es nicht. 

Gleichgeschlechtliche Handlungen mit jungen Männern von 16, 17 und fast 18 
Jahren mit Strafe zu bedrohen, ist wenig sinnvoll, weil junge Männer in 

diesem Alter nicht selten sexuell aktiv sind und der Anstoß zur Aufnahme 
tt des homosexuellen Liebesverhältnisses oft gar nicht vom Erwachsenen, son

dern von dem jungen Mann ausgeht, den das Gesetz als "Opfer" ansieht. Daß 

junye Menschen heute frOher sexuell reif werden, als in früheren Jahrzehn

ten, ist ein~ Erken!ltnis, der des JGG durch Herabsetzung des Schutzalters 
in § 203 S tGB von 1.13 auf 16 Jahre Rechnung getragen hat. Es ; st höchste 
Zeit, daß der Gesetzgeber" aus dieser Erkenntnis auch für § 209 StGB die 
Konsequenzen zieht. Homosexuelle und heterosexuelle Handlungen mit einer 
Person von mehr als 1-1 Jahren sollte straffrei sein. 

Erwachsene, die homosexuelle Handlungen an Jugendlichen vornehmen, die ih
npn zur Erzic-hlJn~1, i\:lc;bildung oder zur Aufsicht anvertraut wurden, sollten 
sl~afhr,r blp;b~f1 - vli'~ ja auch der Lehrer, der mit einer seiner Schülerin-
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nen Gesclllechtsverkehr hat, strafbar ist. In solchen Fällen wird § 212 
StGB anzuwenden sein. 

Die Beseitigung aller Sondertatbestände für Homosexuelle hätte die Bevölke
rung 1971 wahrscheinlich noch nicht verstanden. Inzwischen ist die Tole
ranz der Gesellschaft Homosexuellen gegenüber doch etwas größer geworden, 
und ebenso die Empfindlichkeit für die Diskriminierung von Minderheiten. 
So scheint es angebracht, homosexuelle und heterosexuelle Handlungen straf
rechtlich einander gleichzustellen. 

§ 220 StGB erklärt die Werbung für gleichgeschlechtliche Unzucht, § 221 
StGB Begründung und Mitgliedschaft in Verbindung zu Vergünstigungen gleich-

(., geschlechtlicher Unzucht für strafbar. Beide Paragraphen sind heute nur 
mehr historisch verständlich. Als der Gesetzgeber 1971 die Strafdrohung 
für gleichgeschlechtliche Unzucht größtenteils aufhob, fürchteten viele 

leute, Homosexuelle könnten die neue Freiheit nutzen und in unerträglicher 
Weise für ihr Geschlechtsleben werben, homosexuelle Zirkel könnten Macht 
und Einfluß gewinnen und die heterosexuelle Ausrichtung der Gesellschaft 
untergraben. Die Jahre seit 1971 haben gezeigt, daß diese und ähnliche Be
fürchtungen grundlos sind. Die Homosexuellen sind eine kleine Minderheit; 
die Furcht, sie könnten der heterosexuellen Mehrheit gefährlich werden, 
entbehrt jeder Grundlage. 

i , 
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8672 Nationalrat XVII. GP - i6. Sitzung - 20. Oktober 1988 

~lag. Geyer 

\1eine Damen und Herren! Der Ausschuß 
war zum Teil wieder einmal ein Lehrstück 
für Demokratie. als es um die Frage gegan
gen ist, welche Änderungen im lugendge
richtsgesetz in bezug auf die Bestimmungen 
über Homosexuelle getroffen werden. 

=:s !!ibt in Österreich. sehr zum Unter
schied - von den meisten Ländern Europas, 
noch einige Strafbestimmungen gegen Homo
sexuelle. Vier Strafbestimmungen: das eine ist 
das Verbot des Werbens für Unzucht mit 
Personen gleichen Geschlechtes. das zweite 
ist das Ver-bot der Verbindung zur Begünsti
!!un!! der Homosexualität. dann § 209, die 
zleichgeschlechtliche Unzucht mit Unmündi
gen. ~nd § 210 Strafgesetzb uch. das Verbot 
der homosexuellen Prostitution. 

Die ersten beiden Strafbestimmungen gibt 
es 10 den Ländern. die im Europarat vertre
ten sind. überhaupt nicht mehr. Hier spielt 
Österreich eine Ausnahmerolle. Überall sonst 
hat sich schon die Erkenntnis durchgesetzt. 
daß man zur Homosexuali~ät zwar stehen 
kann. wie man will. man sie aber nicht mit 
Strafrecht abschaffen kann. daß das Straf
recht zu den großen menschlichen Proble
men, die diese Personen ohnedies haben, 
auch noch ganz gravierende Probleme da
durch mit Sich bringt. daß ein Teil in die 
illegalität getrieben wird. daß vieles versteckt, 
geheim gemacht wird. daß das Tor geöffnet 
wird der Erpressung und vielen anderen Din
gen. die in diesem Umfeld durch die Straroe
stimmungen erst ermöglicht werden. 

Die Regierungsvorlage hat immerhin eine 
Entschäriung der einen Straroestimmung ge
gen Homosexualität. nämlich der gleichge
schlechtlichen Unzucht, vorgesehen. 

Worum geht es? Eine männliche Person 
unter 18 Jahren und eine männliche Person 
über 18 Jahren dürfen nach dem Strafgesetz
buch nicht miteinander !!eschlechtlich ver
kehren. sonst macht sich d~r Ältere strafbar. 

Auch diese Bestimmungen gibt es in Euro
pa nur mehr in wenigen Ländern. In den 
meisten ist schon das sogenannte Schutzalter 
ZWischen heranwachsenden Frauen und her-

anwachsenden Männern angeglichen, und 
zwar durchaus nicht nur in den nordischen 
Ländern. sondern auch in konservativen län
dern. wie etwa in Spanien seit 1822. in Italien 
seit 1889 oder auch in der Schweiz. 

Meine Damen und Herren! Die Regie
rungsvorlage hat eine Entschärfung dieser 
Bestimmung vorgesehen. und wir haben er
wartet, es werde sich immerhin ein bißchen 
etwas tun. bis uns in der vorletzten Aus
sChußsitzung der lustizminister erklärt hat, 
ob das in dieser Form Gesetz werden kann. 
wisse er :lOch nicht. da müsse er erst Fra u 
\-!inister Fiemming fragen. 

In der nächsten Ausschußsitzung habe ich 
ihn dann gebeten, uns mitzuteilen. ob die 
Frau Minister Flemming dem Parlament die 
Erlaubnis gibt. diese B-estimmung aus dem 
Strafgesetzbuch zu eliminieren oder zumin
dest zu entschärfen. Die Antwort: Die Er
laubnis ist nicht gegeben worden. 

Genau das gleiche. was sich in der Immu
nitätSfrage bei Dr. Peter Pilz ergeben hat. 
nämlich daß außerhalb des ParlamentS ent
schieden wird. was die Abgeordneten tun 
dürfen, ist auch hier wieder- passiert. Frau 
Minister Flemming bestimmt. ob in dieser 
Frage die Parteien eine sinnvolle Regelung 
treHen dürfen oder nicht. Alle Juristen. zu
mindest jene der großen Parteien - Herr 
Dr. Graff, ich spreche Sie persönlich an und. 
Herr Dr. Rieder, Sie auch -. sind mit mir 
einer Meinung. daß diese Paragraphen sinn
los sind. daß sie schlecht sind, und trotzdem 
trauen sie sich nicht für die Abschaffung 
oder Entschärfung zu stimmen. weil die Fra~ 
Umweltminister dagegen ist. (Abg. Dr. 
G r a! f: Auch Sie müssen AUlorirälen zur 
Kenntnis nehmen.') 

Herr Dr. Graff! § 210 Strafgesetzbuch, die 
gleichgeschlechtliche Cnzucht. ist eine ganz 
besonders prOblematische Bestimmung. die 
gerade in der letzten Zeit eine ganz-neue 
Dimension bekommen hat. Die Landessani
tätSdirektoren aller Bundesländer, auch der 
schwarzen Bundesländer. und der Gesund
heitSminister haben sich schriftlich an den 
lustizminister gewandt und gebeten. die 
Strafbestimmung gegen männliche Homose
xualität endlich abzuschaffen. da die Gefahr 
besteht, daß dadurch eine wirksame Bekämp
fung von AIDS unmöglich gemacht wird. 

Wenn ich die Menschen. die es betrifft. 
von der Untersuchung fernhalte. da sie be-
~ürchten müssen, daß gegen sie ein Strafver
rahren eingeleitet wird. dann bin ich mit
schuldig. wenn sie krank werden. dann bin 
i~h mitsch: .. ddig. wenn sich diese Krankheit in 
Osterreich weiter ausbreitet. und dann bin 
ich letztlich auch mitverantwortlich für den 
Tod eines Kranken. ',venn es dazu kommen 
sollte. 

Alle sind sich einig darüber, daß diese Be
stimmung. die es in Europa sonst ohnedies 
nicht mehr gibt. fallen muß. Alle sind sich 
einig darüber. daß das nicht nur ein FraC7e 
der Humanität und der Behandlung dies~r 
Personen gruppe. sondern auch eine eminent 
wiChtige gesundheitspolitische FraiZe ist. Und 
trotzdem darf das nicht geschehen~ und zwar 
deswegen. weil die Frau l:mweltminister da
gege~ ist. Ihr m3cht euch damit mitschuldig! 
(Beifall bei den Grünen.) IO.~1 

20/SN-107/ME XVIII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original)30 von 83

www.parlament.gv.at



Na.wJna.lmt XVII. GP - 44. S".zung - 14. Dezember 1987 

Mag. Wailraud Hor"nth 

Ich möchte abschließend noch beim Sexual
strafrecht bleiben und noch einen anderen 
Punkt einbringen. Sie alle haben vor wenigen 
Tagen einen Brief der Homosexuellen-lnitia_ 
:ive bekommen. wo sie sich bitter beklagen 
und sich traurIg und enttäuscht zeigen über 
die Beibehaltung der diskriminierenden 
Strafbestimmungen über Homosexualität im 
Strafgesetzbuch. 

~1eine Damen und Herren! Ich glaube. 
diese diskriminierenden ~esetzlichen Bestim
mungen sind wirklich mittelalterlich und soll
ten im Sinne eines aufgeschlossenen. libera
len Rechtssystems schnell beseitigt werden. 
Ich würde mIr wünschen. daß wir dies bald in 
.. \ngrlff nehmen. Das Strafrecht kann doch 
nicht zur Aufrechterhaltung von Moralvor
stei1un~en dienen. sondern sollte sich darauf 
beschränken. sozial schädliches Verhalten zu 
sanktionieren. 

Meine Damen und Herren! Die Reife und 
Entwicklü.n~ einer G.'2Ilschaft drücken sich 
vor allem 1m Umgang mit ihren Minderheiten 
aus. Auch y;enn Homosexualität für viele 
nicht zum erwünschten Sexualverhalten 
gehört. so darf sie meiner Meinung nach den
noch nicht bestraft werden. (BeIfall bei der 
SPÖ.) 19.42 
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RECHTE UND PFLICHTEN VON JUGENDLICHEN 

IN ÖSTERREICH 
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RECHTE UND PFLI CHTEN VON JUGENDLI CHEN IN öSTERREI CH 

ab 14 Jahre 

* dUrfen Jugendliche ihre Religion vOllig frei wählen (S 5 Gesetz 

über die religiOse Kindererziehung) 

* sind Jugendliche strafmündig, d. h. für alle ihre Taten verant

wortlich (S 4 Jugendgerichtsgesetz 1988) 

* sind Jugendliche zivilrechtlich fUr verursachte Schäden ersatz

pflichtig (SS 153, 1308 ABGB) 

* kOnnen Jugendliche ihr VermOgen frei vererben (S 569 ABGB) 

* sind Jugendliche grundsätzlich geschäftsfähig und kOnnen über 

Sachen, die ihnen zur freien Verfügung Uberlassen sind, und Uber 

ihr Einkommen aus eigenem Erwerb frei verfügen (S 151 (2) ABGB) 

* dürfen Jugendliche zur Lohnarbeit herangezogen werden und kOnnen 

Dienstverträge frei abschließen (S 2 Kinder- und Jugendlichenbe

schäftigungsgesetz, S 152 ABGB) 

* treten Jugendliche hinsichtlich der Verantwortlichkeit für die 

ErfUllung der Schulpflicht neben ihre Eltern (Schulpflichtgesetz) 

* beginnen die Rechte der SchUlerInnen, in der Schule demokratisch 

mitzubestimmen (SS 58 ff Schulunterrichtsgesetz) 

* kann ohne die Zustimmung des/der Jugendlichen sein/ihr Name nicht 

mehr geändert werden (S 165a ABGB) 

* bedarf der Widerspruch gegen ein Vaterschaftsanerkenntnis der Zu

stimmung des Jugendlichen (S 163 d ABGB) 

1 

20/SN-107/ME XVIII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 33 von 83

www.parlament.gv.at



* kann einem/-r Jugendlichen die StaatsbUrgerschaft ohne seine/ihre 

Zustimmung nicht mehr verliehen werden (SS 7a, 9 (2) StaatsbUr

gerschaftsgesetz) 

* bedarf der Verzicht auf die StaatsbUrgerschaft, wenn sie der ge

setzliche Vertreter abgibt, der Zustimmung des/der Jugendlichen 

(S 38 (1) StaatsbUrgerschaftsgesetz) 

* können Mädchen in sexuelle Kontakte zu Personen beiderlei Ge

schlechts, Jungen nur solchen zu Frauen wirksam einwilligen (§§ 

206, 207 und 209 StGB) 

ab 15 Jahre 

* können Jugendliche nicht mehr in den Reisepaß ihrer Eltern einge

tragen werden (S 12 Paßgesetz) 

* können Jugendliche als aUßerordentliche Hörer fUr 

und Hochschullehrgänge aufgenommen werden (S 9 (2) 

schulstudiengesetz) 

* dürfen Mädchen heiraten (S 1 (2) Ehegesetz) 

Hochschulkurse 

Allg. Hoch-

* dUrfen Burschen in Bäckereien bereits ab 4 Uhr frUh beschäftigt 

werden (S 17 (5) KJBG) 

ab 16 Jahre 

* gilt man im Sinne des Zustellgesetzes als erwachsen 

chung des OGH zu S 16 (2) Zustellgesetz) 

(Rechtsspre-
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• 

• 

* enden zahlreiche Arbeitnehmerschutzvorschriften (z. 

für das Gastgewerbe) 

B. im KJGB 

* darf man pornografische Schriften, Filme etc. erwerben (S 2 Por

nografiegesetz) 

* dürfen Jugendliche in der öffentlichkeit rauchen und Alkohol 

trinken (Jugendschutzgesetze der Länder) 

* können Jugendliche ohne Zustimmung des Jugendwohlfahrtsträgers in 

fremde Pflege und Erziehung gegeben werden (S 16 Jugendwohl

fahrtsgesetz 1989) 

ab 17 Jahre 

* ist jeder männliche Jugendliche wehrpflichtig (§ 16 Wehrgesetz) 

* können Jugendliche in alle Lehrveranstaltungen an Universitäten 

als außerordentliche Hörer aufgenommen werden 

* dürfen Jugendliche in Bergwerken unter Tag und in Steinbrüchen 

arbeiten • 

AB 18 JAHRE 

DORFEN MÄNNLICHE JUGENDLICHE IHRE SEXUALPARTNER FREI WAHLEN! 
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BESCHLÜSSE DES EUROPARATS 

UND DES EUROPA-PARLAMENTS 
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PARLAMENTARISCHE VERSAMMLUNG DES EUROPARATS 

Empfehlung 924 (1981) 

betr. die Diskriminierung von Homosexuellen 

Die Versammlung 

1. erinnert an ihr entschlossenes Eintreten für den 
Schutz der Menschenrechte und die Abschaffung 
der Diskriminierung in jeder Form; 

2. beobachtet, daß trotz einiger Anstrengungen und 
trotz neuer, in den letzten Jahren erlassener Ge
setze zur Abschaffung der Diskriminierung der 
Homosexuellen, diese weiterhin unter Diskrimi
nierung und manchmal sogar unter Unterdrük
kung leiden; 

3. ist der Auffassung, daß in den heutigen pluralisti
schen Gesellschaften, in denen das traditionelle 
Familienleben natürlich voll seinen Platz und 
Wert behält, Praktiken wie etwa ~enschen auf
grund ihrer sexuellen Neigungen von der Aus
übung bestimmter Tätigkeiten auszuschließen, 
sowie aggressive Handlungen gegen sie, oder die 
Registrierung dieser Personen, tJ'berreste von 
jahrhundertealten Vorurteilen sind; 

4. stellt fest. daß in einigen Mitgliedstaaten Homo
sexualität immer noch eine strafbare Handlung 
darstellt und oftmals schwere Strafen nach sich 
zieht; 

ist der Überzeug'.mg, daß alle Personen, männli
chen oder weiblichen Geschlechts, die das gesetz
lich vorgeschriebene Mündigkeitsalter des Lan
des, in dem sie leben. erreicht haben, ein Recht 
auf sexuelle Selbstbestimmung haben müssen; 

6. betont jedoch, daß der Staat in Bereichen, die im 
öffentlichen Interesse liegen, wie z. B. der Schutz 
des Kindes, Verantwortung trägt; 

7. empfiehlt dem Ministerkomitee: 

i. diejenigen Mitgliedstaaten. in denen Homo
sexualität. selbst unter mündigen Erwachse
nen, der strafrechtlichen Verfolgung unter
liegt, aufzufordern, die entsprechenden Ge
setze und Maßnahmen abzuschaffen; 

ii. die Mitgliedstaaten aufzufordern. dieselbe Al
tersgrenze der Mündigkeit für homosexuelle 
und heterosexuelle Handlungen anzuwen
den; 

üi. die Regierungen der Mitgliedstaaten zu ersu
chen: 

a) die VerniChtung der über Homosexuelle 
. bestehenden Sonderkarteien anzuordnen 

SOW1e die Praxis, die Homosexuellen durch 
die Polizei oder irgendeine andere Be
hörde registrieren zu lassen, abzuschaf
fen; 

b) zu gewährleisten, daß die Homosexuellen 
in bezug auf Beschäftigung, Bezahlung 
und Sicherheit des Arbeitsplatzes, insbe
sondere im öffentlichen Bereich, völlig 
gleich behandelt werden; 

c) die Einstellung aller unter Zwang durch
geführten medizinischen Eingriffe oder 
Untersuchungen zu fordern, die darauf ab
zielen. die sexuellen Neigungen von Er
wachsenen zu ändern; 

d) sicherzustellen, daß Sorgerecht. Besuchs
recht und Unterbringung von Kindern bei 
ihren Eltern nicht allein aufgrund der ho
mosexuellen Neigung eines Elternteils 
eingeschränkt werden; 

e) die Leiter von Strafanstalten und anderer 
Behörden aufzufordern, der Gefahr von 
Vergewaltigungen, Gewaltakten und Se
xualverbrechen in den Gefängnissen ent
gegenzu\':irken. 
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PARLAMENTARISCHE VERSAMMLUNG DES EUROPARATS 

Entschließung 756 (1981) 

betr. die Diskrim.inierung von Homosexuellen 

Die Versammlung 

1. bekräftigt ihren Auftrag, alle Formen der Diskri
minierung und der Unterdrückung zu bekämp
fen; 

2. ist der Auffassung, daß alle Menschen, die das ge
setzlich vorgeschriebene Mündigkeitsalter in 
dem Land, in dem sie leben. erreicht haben, das 
Recht auf sexuelle Selbstbestimmung haben 
müssen; 

3. ist überzeugt, daß die These, derzuiolge die Ho
mosexualität. gleich ob männlich oder weiblich, 
eine Form geistiger Verirrung ist. keine solide 
wissenschaftliche oder medizinische Grundlage 
hat und durch jüngste Untersuchungen widerlegt 
worden ist; 

4. stellt fest. daß das Etikett .. geistige Verirrung" für 
die Homosexuellen eine ernsthafte Benachteili
gung in ihrer gesellscha.fÜicnen, beru.fljchen und 
insbesondere psychologischen Entwicklung dar
stellen und in einigen Ländern als Vorwand für 
repressive psychiatrische Praktiken dienen 
kann; 

5. erkennt an, daß die Weltgesundheitsorganisation 
welt:v.reit Kompetenz und Eiruluß in medizini
schen und psychiatrischen Kreisen besitzt; 

6. fordert die Weltgesundheitsorganisation auf, die 
Homosexualität-aus der Internationalen Klassifi
kation der Krankheiten zu streichen. 
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EUROPÄISCHES PARLAMENT 

ENTSCHLIESSUNG 

zur sexuellen Diskriminierung = Arl>citspl:u2 

Das Europiiische Par&.ment, 

_ in Kenntnis der EntSchließungsanträge von Herrn Glinne und anderen zur sexuellen 
Diskriminierung (Dok. 1-172/82) und Frau van den Heuvel zur rechtlichen oder 
sonstigen Diskriminierung von Homosexuellen (Dok. 1-1072/82), 

in Kenntnis der Petition Nr. 14/83 der Homosexuellengruppe der ~dA (PE 85093), 

in Kenntnis der Empfehlung Nr. 924 (1981) und der Entschließung 756 (1981) des 
Europarats über die Diskriminierung von Homosexuellen, 

unter Hin';l,'eis auf Anikel 8 der Europäischen Konvention zum Schutz der Men
schenrechte, dem zufolge jedennann Anspruch auf Achtung seines Privat- und Fami
lienlebens, seiner Wohnung und seines Briefverkehrs hat, 

unter Hinweis auf das Urteil des Europäischen Gerichtshofes für !'..1enschenrechte in 
der Sache Dudgeon vom 22. Oktober 1981, 

unter Hin"ll.·eis auf die Artikel 12 und 13 der Allgemeinen Erklärung der Menschen
rechte, 

unter Hinweis auf Artikel 100 und 118 des EWG-Vertrags, 

in Kenntnis seiner Entschließung vom 17. Mai 1983 zu den Menschenrechten in der 
Sowjetunion ('), in der insbesondere die Regierung der Sowjetunion aufgefordert 
wird, gemäß der Schlußakte von Helsinki ihren Verpflichtungen auf dem Gebiet der 
Menschenrechte nachzukommen, insbesondere durch "Einstellung der KGB-Taktik, 
die Dissidenten in Verruf zu bringen, indem sie der Unmoral und Homosexualität 
bezichtigt werden", und durch "Einstellung der Verfolgung von Homosexuellen"., 

in Kenntnis des Berichtes des Ausschusses für soziale Angelegenheiten und Beschäfti
gung sov..·ie der Stellungnahme des RechtSausschusses (Dok. 1-1358/83), 

A. in der Erwägung, daß die Beseitigung jeder Fonn von Diskriminierung zwischen In
dividuen die unerläßliche VOr2ussetZung für die Schaffung einer gerechteren Sozial

. ordnung und die Erreichung der inder Präambel und in Anikel 117 des EWG-Ver
trags festgesetZten Ziele, insbesondere die Verbesserung der ubens- und Arbeitsbe
dingungen der Gemeinschaftsbürger, darstellt, 

B. in der Erwägung, daß die Freiheit der Gemeinschaftsbürger, sich ungehindert a~f 
dem Hoheitsgebiet eines anderen MitgliedstaatS zu bewegen und aufzuhalten, ein 
vom Venr:ag oder den dazu angenommenen Durchführungsbestimmungen unmittel
bar übertragenes Recht darstellt und daß daher der Grundsatz der Freizügigkeit in
nerhalb der Gemeinschaft nicht nur das Recht der Bürger beinhaltet, frei von jeder 
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Amtsblau der Europji5chen Gemeinschaften :"-ir. C IC4/47 

Diensug. IJ. ~irz 1984 

Diskriminierung auf der Grundlage-der StaatSangehörigkeit zu sein, sondern auch ein 
Grundrecht mit eigenem RechtSWert darstellt, "9.·ie dies in der Verordnung (EWG) 
:"-ir. 1612168 und in der Richtlinie (EWG) ;\r. 681360 (') bekrjftigt wird, 

C. in der Erwägung, daß die Homosexualitit von der WHO noch zu den geistigen StÖ
rungen gezählt wird und daß das schwerw'iegende Folgen für das gesellschaftliche 
Leben dies'er Personen gruppe haben kann, 

D. in der Erw:igung, daß die Homosexue!len in einigen Mitgliedstaaten keinen Zugang 
zu beStimmten Berufen, wie z. B. zu den Streitkräften, zum diplomatischen Dienst 
oder zur Handelsmarine haben, 

E. in der Erw:igung ferner, d:tß gegenüber dieser Personengruppe in den Mitgliedstaa
ten, deren Gesetzgeber die Homosexualität z"';l,·ischen einverstindlichen Erwachsenen 
nicht als Vergehen betrachtet, faktische Diskriminierung hinsichtlich der Beschäfti
gung (Einstellung, Kuriere) und Sicherheit des ArbeitSplatzes, der Wohnung, der 
Verhältnisse in den Gefängnissen, der :\chtung des Privatlebens, des Besuchs- oder 
AufsichtSrechtS gegenüber den Kindern besteht, 

F. in der Erw:igung, daß es unerträglich ist, daß die sexuelle Neigung zum - offenen 
oder verdeckten - Anlaß für Einzelentlassungen genommen wird, wie dies in einigen 
spektakulären Fällen geschah, 

G. in der FeStStellung, daß leider noch ein großer Teil der Gesellschaft gegenüber den 
Homosexuellen eine diskriminierende Haltung einnimmt, die zu dramatischen Situa
tionen führen kann, 

H. in der FeStStellung, daß andererseitS in allen Lindern eine Entwicklung der Mentali
täten im Gange ist, die luch bereitS zu .~derungen der Gesetzgebung im Bereich der 
Sexualiüt geführt hat, 

1. in der liberzeugong, daß die Achtung der Würde und der Freiheit des Einzelnen und 
die soziale Gerechtigkeit wesentliche Bestandteile der Demokratie und des euro
paischen Autbauwerks sind. 

I. betont, daß bei der Bekämpfung jeder Art von Diskriminierung die faktische oder 
rechtliche Diskriminierung der Homosexuellen nicht übersehen oder passiv hingenom
men werden darf; 

2. bedauert jede Art von Diskriminierung aufgrund der sexuellen Neigung eines .Men-
schen; 

3. weist mit Genugtuung danuf hin, daß die Jugendlichen gewisse Vorurteile über
wunden haben, wie die vom Jugendforum vorgelegte "Charta für die Beschäftigung von 
Jugendlichen" beweist, in der unter den zu beseitigenden Diskriminierungen' auch die 
aus Gründen der "sexuellen Neigung" genannt 'llrerden; 

4. fordert die Mitgliedstaaten auf: 

a) die Gesetze abzuschaffen, die rechtliche Sanktionen gegen homosexuelle Handlungen 
zwischen einverständlichen Erwachsenen vorsehen, 

b) bei homosexuellen wie bei heterosexuellen Handlungen das gleiche Mindesulter für 
eine Einwilligung einzuführen, 'W·ie von der P:u-Iamentarischen Versammlung des 
EuroparatS empfohlen wurde, 

c) die besondere Registrierung der Homosexuellen durch die Polizei oder andere Be
hörden abzuschaffen, 

cl) die Einstufung der Homosexualit:it als geistige Störung abzuschaffen; 

(') .~t. :--Ir. L 257 vom 19. 10. 1968. 
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Nr C JC'4/4~ 

Dic:OSU1;. lJ . . "'-tin J98~ 

;. fordcrt dic Kommision :l.uf: 

a) in dcr FrJgl:.' von Einzell:.'rlliassungen Initi:Il!\·en zu ergreiil:.'n. um - trotz der zur Zelt 
hl:.'rrschenden Massenarbeitslosigkeit - in Einzelfallen Mißbr:l.uche aufgrund von 
Tatsachen im Zusammenhang mit dem Privatleben zu vcrhindcrn, 

b) Vorschläge zu untcrbreiten, die vermeiden sollcn, d<l.ß inden :-'1itgliedsta:llcn eine 
Diskriminierung von Homosexuellen hinsichtlich des Zug:l.ngs zum Beruf und der .Ju
beitsbedingungen erfolgt. 

c) bei der "V.7J-10 darauf zu dringen, daß die Homosl:.'xuJlit.it aus der intern:ltionalen 
Krankheiteniiste gestrichen "II,·ird; 

6. ford~n die Kommission ferner <l.uf: 

01) die Mitgliedstaaten aufzufordern, so bald "\I,'ie möglich eine l.'bersicht über alle in den 
einschlägigen Rechtsvorschritten enthaltenen Bestimmungen betrefiend Homosexuelle 
aufzustellen, 

b) auf der Grundlage dieser 0'besichten, die eventuellen Fälle von Diskriminierungen 
von Homosexuellen zu ermineln und gemäß A.nikel 122 des EWG-Venrags einen 
Bericht über die Beschäftigung, das Wohnrecht und andere soziale Bereiche auszuar
beiten; 

7. beauftragt schließlich seinen Rechtsausschuß, so ·bald ;J,'ie möglich zu prüfen, auf 
welche Weise die .-\usübung des Rel::hts auf Freizügigkeit und die Niederlassungsfreiheit 
der Arbeitnehmer und der se1bsündig Tätigen durch die unterschiede in. den RecnlSYor
schriften der Mitgliedstaaten hinsichtlich des Verbots der Homosexualiüt und des Min
destalters für die Einwilligung behindert werden, und gleichzeitig anzugeben, welche 
Mittel der Gemeinschaft eingeseLZt werden können. um diese Hinde:nisse zu beseitigen; 

8. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission 
sowie den Regierungen der Mitgliedstaaten zu übermitteln. 
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WISSENSCHAFTLICHE STIMMEN ZUR 

STRAFRECHTLICHEN UNGLEICHBEHANDLUNG 
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CONSEIL DE L' EUROPE 
FIFTE:::ITH CRIMI:iOLOGICAL RESEARCH· CO~~E?,E:7CE 

(pe-eRC) 

S:rasbourg J 22 25 Nove~ber 1982 

Theme : Sexual behaviour and attitudes and their 
i~plications for criminal la~ . 

CO~CLUSIO)1S ASD RECO~~iEYDATIO~S 

PRESE~TED BY :r:R. L. HULS~·LA..::i (~etherlands), Ge:1e!"zl ?.armorteur 

4.3 Disc=ioination a3ainst ho~osexuals The confercnce supports the 
rcco~ .. -=:ldacions :i!ade in poinc 7 of Recom.~endation 924 (1931) of the 
Europea~ Asse=bly in so fa= as tney relate to the scope of the conference. 
(~eco==~ndation 924, point 7.1, 7.11, 7.111 a - c and e.) 

AGE ~~D CONDITImiS CF Cm~SEXT 
IN SE1."UAL }fATTSRS 

Report by 

Dr. H. HO~SL{OTTE (FRG) 

After r.~v~nb obsel~ed the developments in West Ge~ny following the 
as: reduction of the homosexual age limit from 21 to 18 yea~sJ in 1973, 

think, p~rsonally, that a uniform age limit at the level of 14 years, is, 
n spite of so~e a??rehensicns, acce?table in the interests 0: non-
isc rir.'lina tion. 
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FI?TEENTH CRlliDIOLOGICAL RESEARCH CONFERENCE 

(22 - 25 November 1982) 

Ho~osexuality and Social Cont~ol 

Report by 

Dr D J WEST 
Director of the Institute of Crimino1ogy 

University of Cambridge 
(Uni ted Kingdom) 

9. Conclusion 

Social policy concerning the degree of control that needs to be applied 
to homosexual behaviour, .:md the sev<?:-i ty of the sanc tions to be employed, 
cannot be decided soleI)' from the resu1.ts of research. Value judgements have 
to be made, the scace oi publi::: opinion taken into accou~t and po1itical 
issues considered. Ho~ever, if it could be accepted in princip1e that the 
1a'", should not int2rf21'e with private, cons2ncing sexual behaviour excepc 
\.;here there is evidence of har.n dor..e to identifiable individuals, or -palpable 
damage to the wider interescs of society, ~hen certain conclusions might be 
re.:lched. 

The availab1e evidence suggests chac homosexual activ~t~es are potentially 
no more dangerous or social1y dis~uptive chan corresponding hecerosexual 
activities. That being so, there is no clear reason in che opinion oE chis 
rapporteur \.;hy stacute!3 concernin~ s(:,Xual miscond'..Jct should differentiate 
bet';Jeen homosexual and heterosexual behä.viour. Tr-.us, in so far as an nage of 
consenc" is requi-:ed, it should oe th~ saoe for males and females, and the 
criteria for prosecucion 2nd the sc~le of punishmenc available for offences 
of sexual assaul t, se:-:ual oolestätion of minors, e~ploymenc of young persans 
as prostitutes, se~~al exploitation 0: persons in dependenc pOSitions, public 
indecency or soliciting in public co the annoyance of citizens, should be the 
same regardl~ss of the gender of the individuals involved. 

Slight proble~ may be caused by legal definitions of offenees, notably 
rape, which can apply only to men. In chis exaople, che difficulty could be 
ove-:co~e by re-aer~ning rape as non-consensual pe"etration of the vagina, anus 
or mouth of the victi:n by any part 0 E trle body of t"he orfender • 

If there is freedom under the law. to engage in hooosexual activities, it 
seems illogical Co penalise in any way citizens who choose to oake use of 
that fr~edor::. The la~" cannoc cOL":.;~and a change of public atcitudes, but 
its declarat~ry function is i~por~~n:. Discrioinaciou against homosexuality 
in 1.:w· and sentencinz practice serVE:S to perpetuä.te praj udice and to lend 
support to the attitudes of host:"1i::: ,,'hich cause a hO:losexual orientation 
co rernain proble~atic for ehe af~ected individual and for everyone who has 
dealings with hi=. The l~~ can and shculd take a positive stance co protect 
homosexu.:ü citizens from bcing ,,'ron;;:ülly penalised in ~tters of employment 
and ocher areas of civil rights. Iher: is nothj'13 in the evidence sur"eyed 
in this :r~P0I:"t th.:.t !!l.:ü:~s it ina??!:";J~ri~!:e to support the proposal to 
modify Article 14 of the E~=a?ean Co~vention on Human Righcs, so as co 
forbid di3c:-i~inacian on g=~unds of s~xual orientation. 
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NIEDERLANDE 1969 
s. 46 UND s. 53 

Speijer -Report 
Gutachten des Gesundheitsrates 

in Sachen homosexueller Beziehungen mit Minderjährigen, beson
ders in bezug auf § 248bis des Strafgesetzbuches 

7.9. Zusammenfassendes Urteil über ·VertUhrung· 

7.9.1. Zusamrr,en fassend meint die Kommission, d'lSS der ·Vertüh
fung" nicht die gros se Bedeutung zuzumessen ist, wie dies 
haufig geschieht. 

7.9.2. Sie meint, dass in den meisten Fällen der Initiierte auf 
die Initiation gewartet und siCh in sehr vielen Fällen 
aktiv beteiligt hat. Das letzte gilt nicht nur für homo
sexuelle, sondern auch fUr heterosexuelle Fälle von Ver
führung eines Minderjährigen durch einen Erwachsenen. 

7.9.3. Ferner will die Kommission nachdrUcklich darauf hinweisen, 
dass diese Initiation - in welche Richtung auch immer -
eine in einer Anzahl von Fällen eine bessere Entfaltung der 
Jugendlichen bewirken kann. 

7.9.4. Unter den Gefahren, denen der Jugendliche im Leben ausge
setzt ist, werden sexuelle Gefahren und die Verführung 
stark Jberschatzt. Es gibt andererseits zahlreiche unmo
ralische Handlungen mit Jugendlichen, die nicht unter die 
Sittendelikte oder andere Strafbestimmungen fallen. Dies 
spiegelt siCh eindeutig in der einseitigen Zusammenstellung 
der VerOrechen gegen die Sittlichkeit im StrafgesetzbuCh. 
Inmitten des emotionalen Schadens, den siCh MenSChen in 
zwischenmenschlichen Beziehungen zufügen können, sinkt 
der Schaden, der heute durch § 248bis bekömpft werden 
muss, zu einem Nichts herunter. 

7.9.5. Die Kommission meint mit vielen zitierten Forschern, dass 
einer homosexuellen Verführung nicht mehr SChaden zugemes
sen werden müssen als einer heterosexuellen. Diese Meinung 
wird - bis auf einen - von allen Professoren, die auf die 
Anfrage antworteten, unterstützt. 

9.2. Schlusswort 

9.2.1. Obwohl die Kommission mit der B~a.,tw~rtung der obenste
henden Fragen ihre Aufgabe als beendet ansieht, legt sie 
Wert darauf, das Folgende als ihre Ueberzeugung anzuführen. 

9.2.2. Die Kommission ist einmütig der Meinung, d~ss gegen die 
Streichung von § 248bis des StrafgesetzbuChes keine Ein
wande mediziniSCh-hygienischer und psycnisch-sozialer,Art 
bestehen. 
Im Gegenteil: Es lassen siCh viele Vorteile einer Strei
chung dieses Artikels aufzeigen. 

FÜHRTE ZUR ANGLEICHUNG DER SCHUTZALTERSGRENZE IN DEN NIEDERLANDEN 
(VON 21 AUF 16) 
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STELLUNGNAHME DES DÄNISCHEN STRAFGESETZRATES 
ZU STRAFRECHTLICHEN ALTERSGRENZEN FüR SEXUELLE HANDLUNGEN 

KOPENHAGEN 1975 

(FÜHRTE ZUR ANGLEICHUNG DER SCHUTZALTERSGRENZE FÜR HOMOSEXUELLE 
HANDLUNGEN VON 18 AN DIE FÜR HETEROSEXUELLE VON 15) 

Grundsätzl iche Argumente sprechen deutl ich für eine Gleichstellung hetero

und homosexueller Handlungen. Obwohl sich die allgemeine Beurteilung der 

Homosexualität in den letzten Jahrzehnten zweifellos geändert hat, ist es 

sicherlich immer noch eine verbreitete Meinung, daß homosexuelle Beziehun

gen etwas' Minderwertiges sind. Es ist nicht erwünscht, daß das Straf

recht zur Stü tzung einer moral i sch verurtei I enden Hai tung bei trägt. Aber 

es ist unumgäng li ch, daß ei ne höher AI tersgrenze für homosexuelle al s für 

heterosexuelle Handlungen dazu beiträgt. Für Homosexuelle bedeutet eine 

solche höhere AI tersgrenze, daß sie das Rechtssystem als diskriminierend 

gegen sie gerichtet auffassen. Die bloße Existenz einer Sonderbestimmung 

trägt dazu bei, es Homosexuellen zu erschweren, allgemeine soziale Ak

zeptanz zu erreichen und ein normales Leben zu führen. Dazu kommt die 

direktere Auswirkung, nämlich, daß eine Sonderbestimmung die Handlungs

frei hei t der Homosexuellen einschränkt. Für junge Homosexuelle kann es 

ei ne Bel astung sei n, sich bi s zu einem viel späteren AI ter al s Heterosexu

elle entweder sexueller Beziehungen enthal ten zu müssen oder ihren Part

ner der Gefahr der Bestrafung auszusetzen, vielleicht sogar selbst der 

Gefahr ei ne Strafverfol gung ausgesetzt zu sei n. Wenn man davon ausgeht, 

daß bei wei tem die meisten homosexuellen Beziehungen zwischen Personen 

zustande kommen, die dasselbe Verständnis für ihre Triebrichtung haben 

und im selben Grad von Freiwilligkeit wie Mädchen der gleichen Alters

stufe handeln, die Beziehungen zu Burschen oder Männer aufnehmen, kommt 

diesen Argumenten bedeutendes Gewicht zu. 
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Der Strafrecntsrat meint, daß keine entscheidenden Bedenken gegen die 

Senkung der Grenze für straffreie homosexuelle Handlungen auf 14 Jahre, 

was dem Vorschlag in Hinblick auf heterosexuelle Handlungen entspricht, 

bestehen. Es I äß t sich erkennen, daß Stell ungnahmen vorl i egen, die ei ne 

gegenteilige Schlußfolgerung zuließen (der Rat sieht hierbei von eher wer

tenden Haltungen zur Homosexualität ab). U.a. wurde auf den Unterschied 

zwischen der Reifung von Jungen und Mädchen und auf das Risiko hinge

wiesen, daß vor allem Jugendliche unter 16 Jahren durch zufällige homo

sexuell e Hand lungen in größerem Ausmaß und auf offenkund i gere Art al s 

heute in eine schlechte Lebensweise geraten könnten. Aber der Strafrechts

rat neigt nicht zur Ansieht, daß diese Bedenken von entscheidender Bedeu

tung sind. Es muß großes Gewicht auf die oben angeführten Argumente in 

Hinblick auf den Wert der Akzeptanz der Homosexualität und den Wunsch, 

die Diskriminierung, die eine Folge strafrechtlicher Sonderbestimmungen 

ist, zu bekämpfen, gelegt werden. Und was das unsicher dokumentierte 

Risiko für schädliche psychische und soziale Auswirkungen anbelangt, ist 

der Strafrechtsrat der Ansicht, daß es zwar denkbar ist, daß sie eine 

größere Rolle für 14-17jährige, an einer homosexuellen Handlung Beteilig

te spielen als für Mädchen derselben Altersstufe in einer heterosexuellen 

Beziehung, jedoch keine so viel größere, daß darin irgendein entscheiden

des Argument für eine Sonderbestimmung I iegen würde. 
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DER GERICHTSÄRZTERAT 
o 

RETSLfEGERADET 

Kopenhagen, den 23. Mai 1972 

Nur im Fall, wo der Sexualtrieb des Jugendlichen bereits homosexuell ori

entiert ist, kann vermutet werden, daß eine länger dauernde Beziehung 

zu einer älteren homosexuellen Person eine Fixierung auf homosexuelle Ge

wohnheiten und eine Einbindung in ein homosexuelles Milieu bewirkt. 

Weiters läßt sich sagen, daß es nicht möglich scheint, mit Sicherheit 

schäd I iche sozi ale und psychi sehe Auswirkungen bei Burschen nachzuwei

sen, die kurzzeitige sexuelle Kontakte mit erwachsenen Homosexuellen ge

habt haben oder während ei nes Zei traums ihres Heranwachsens an homo

sexuellen Aktivitäten mit gleichaltrigen oder etwas älteren Burschen teilge

nommen haben. 

Die angeführten Untersuchungen zeigen, daß Burschen im AI tel" von 15 Jah

ren in einer Mehrzahl der Fälle homosexuelle Annäherungen von Erwachse

nen abweisen und sich nur sehr wenige - ohne ökonomische Motive - in 

homosexuelle Handlungen einlassen würden. 

Auch wenn die hier vorliegenden Untersuchungen mit einiger Unsicherheit 

behaftet sind, ist der Gerichtsärzterat in Übereinstimmung mit dem oben An

geführten der Ansicht, kei ne ärztl ichen Vorbehal te, die für die Beibehal

tung einer Bestimmung sprechen würden, die Burschen zwischen 15 und 18 

Jahren vor homosexuellen Kontakten schützen soll, anführen zu können. 

Ausgehend von ärztl ichen Erfahrungen und Untersuchungen findet es der 

Strafrechtsrat daher unbedenkl ich, homosexuelle und heterosexuelle Hand

lungen in strafrecht! icher Hinsicht gleichzustellen. 

An der Behandlung dieser Angelegenheit haben sämtl iche Mitglieder der 

rechtspsychiatrischen Abteilung des Rates teilgenommen. 
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DIE EMPFEHLUNGEN DIESER KOMMISSION FÜHRTEN ZUR ANGLEICHUNG 
DER ALTERSGRENZE BEI 15 JAHREN IN SCHWEDEN 

ABSCHNITT 8 AUS DER ·DENKSCHRIFT 
DER SCHWEDISCHEN SEXUALDELIKTSKOMMISSION 
UNTER DEM TITEL 

Sind Sonderbestimmungen 
für homosexuelles Verhalten nötia? 

~ 

Selbstverständlich muß dem Strichjungenunwesen ent
gegengearbeitet werden. Das Jugendschutzgesetz bieteT 
da verschiedene Eingreifmöglichkeiten. Die Bedeutung, 
die ein absolutes Verbot homosexueller 8eziehungen mit 
r .. :inderjährigen fUr die Bekämpfung der Prost itut-ion. ha
ben könnte, dürfte äußerst beschränkt sein und hat 
außerdem den Nachteil, daß damit auch sexuelle ße-
ziehungen anderer Art getroffen würden. ., 
Im übrigen ist die homosexuelle Prostitution mit Unzu
träglichkeiten gleicher Art verbunden wie die hetero
sexue'lle. Wegen ihrer größeren Verbreitung bedeutet 
jedoch die heterosexuelle Prostitution ein weitaus 
~rößeres Gesellschaftsproblem. Es ist daher nicht halt
bar, strafrechtliche Sonderbestimmungen für homosexu
elle Beziehungen zu Kindern oder Jugendlichen mit dem 
Hinweis auf die Gefahren homosexueller Prostitu'tion zu 
motivieren. 

Nach Auffassung der Kommission ist es wichtig, die 
Lage der Homosexuellen zu verbessern. Kenntnis von 
und Verständnis für Homosexualität muß in der Al1ge
meinheit vergrößert werden. Homosexuelle Beziehungen 
zu knüpfen und das Zusammenleben zu etablieren, 
sollte in einer offeneren und natürlicheren Art und 

Weise möglich sein, als es jetzt der Fall ist. Dem Ge
fühl der Homosexuellen, unnormal und diskriminiert zu 
sein, muß entgegengewirkt werden. Eine Sondergesetz
gebung für homosexuelle Handlungen an Kindern oder 
Jugendlichen erschwert diese Bestrebungen. Es müßten 
schon sehr gewichtige Gründe erforderlich sein,' um ei
ne solche Sondergesetzgebung in Zukunft beizubehal
ten. Das wurde auch im Auftrag an die Kommission 
betont. Die Kommission hat keinen Grund für eine Son
derbehandlung finden können und schlägt daher vor, 
daß in Zukunft gleiche strafrechtliche Bestimmungen 
für homosexuelle und heterosexuelle Beziehungen zu 
Kindern und Jugendlichen gelten sollten. 

STOCKHOLM 1975 
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BUNDESKRIMINALAMT, WIESBADEN 1983, S. & 
Michael C. Baurmann 

Sexualität, Gewalt 
und die Folgen für das Opfer 
Zusam mengefaßte Ergebn isse aus ei ner Längsseh n ittu ntersu eh ung 
bei Opfern von angezeigten Sexual kontakten 

Gleichgesc~~ec~~lic~e Kontakte 
s~iel ten statis~i.sc~ und kriminologisch keine wesent:liche Rolle 
bei der Un:e::-suc~ung. Zum einen mac~ten sie nur 10 15 % der 
fälle aus und weil die besc~riebenen sexuel2.en Hand~ungen in- ihrer 
Ar,: "harmlose::-" und ::as,: aussc~ließlic~ ohne Gewaltanwendung durch 
die Ta,:verdäch:igen geschahen, ::Uhlt:e sic~ zum ande::-en auc~ keines 
der nac~be:rag~en männlichen Opfe= geschädig:. In diesen Fällen 
konn~e auch kein Schaden mit Eil:e de::- Tes:ver:ahren gemessen wer
den. 

dur~h homcsexuel:e Handlungen zu. Der Gesam:überbli~k leg~ 

AUS: § 175 - DOKUMENTATION EINER SCHRIFTLICHEN ANHÖRUNG, 

SPD-BuNDESTAGSF~AKTION, BONN 1983 
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FRIEDRICH-NAUMANN-STIFTUNG: DOKUMENTATION § 175, BONN 1981 
S. 12 FUND 19 

Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts dient 

§ 175 StGB dem Schutz der männlichen Jugendlichen vor 
Schädigungen ihrer Entwicklung durch sexuelle 
Verführung. Es ist demnach die Frage zu beantworten, ob 
männliche Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahren 

a in besonderem Maße der Verführung durch Homosexuelle 
ausgesetzt sind, und 

b sie aufgrund der Verführung zu Homosexuellen werden 
können. 

Heute ist wissenschaftl ich erwiesen, daß eine 
Verführung Jugendlicher z.B. nach 14 Jahren unmöglich 
ist, denn in diesem Alter sind die Weichen schon lange 
gestellt. Genetisch verfügt der Mensch über eine Dispo
sition zu zahlreichen Sexualvarianten; in der (frühen) 
Sozialisation werden dann die Voraussetzungen dafür 
geschaffer., was sich später in der Pubertät als Wunsch 
nach Sexual partner/innen von bestimmter Art 
manifestiert. Das heißt: Jener wichtige Teil des sozi-

alen Lernens, der auf die Erfüllung der eigenen 
Geschlechtsrolle gerichtet ist, erfolgt bereits in den 
~rsten vier oder fünf Lebensjahren. Die Annahme der 
eigenen Geschlechtsrolle erfolgt über den Prozeß der 
Identifikation. 
Trotz dieser heute einhelligen Meinung der Wissen
schaftler beharren die meisten Rechtswissenschaftler 
auf der Annahme, es handle sich bei der Homosexualität 
entweder um Veranlagung oder um das Resultat homosexu
eller Verführung während der Pubertät. Dabei ist eine 
sogenannte Verführung zu einer dauerhaft homosexuellen 
Verhaltsprägung aufgrund nicht gewollter, den eigenen 
Bedürfnissen zuwiderlaufender sexueller Erlebnisse 
erwiesenermaßen nicht möglich. Nur eine bestimmt 
geartete Psyche ist fähig, auf eventuelle homosexuelle 
Jugenderlebnisse im homosexuellen Sinne zu reagieren. 
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Der betreffende homosexuelle Komplex muß bereits 
vorhanden sein, damit ein Erlebnis zu einem wirklichen 
"Erlebnis" wird und nicht ein bloßes "Geschehnis" 
bleibt. Viele Personen haben einmal oder vorübergehend 
gleichgeschlechtlich verkehrt. Sie sind dadurch keines
wegs homosexuell geworden. Eine Verführung zur 
Homosexualit~t ist hier also tr~tz entsprechenden 

Verkehrs selbst in der Pubert~tszeit nicht erfolgt. Es 
genügt ein Blick in die Kriminalstatistik der 
europ~ischen L~nder und der USA, um darzutun, daß weit
aus mehr kleine Mädchen als kleine Jungen "verführt" 

werden. Ferner interessiert sich nur ein verschwindend 
geringer Prozentsatz von erwachsenen Homosexuellen für 
Sexual verkehr mit Kindern. Selbst Professor Dr. Giese 
~ußerte in einem Gutachten vor dem Bundesverfassungsge
richt, daß der typisch homosexuelle Mann den 20- bis 
27jährigen suche. 

• • • 
Oie oben beschriebene strafrechtlich bestehende Sonder
behandlung der Homosexualität ist vielfach Grundstein 
und Legitimation gesellschaftlicher, d.h. sozialer und 
psychologischer Diskriminierung und Selbstdiskriminie
rung eines erhebl ichen Anteils der Bevölkerung. Dieser 
erzeugt noch immer großes persönliches Leid und teils 
schwere Benachteiligungen in den verschiedensten 

Lebensbereichen (z.B. Urteile der Verwaltungsgerichte 
zu Informationsständen oder Bundeswehr). Wenn 

homosexuelles Empfinden und Verhalten strafnahe bleibt, 
bewirkt dies eine generelle Beschr~nkung der Lebens
chancen hinsichtlich 

- der Entwicklung einer stabilen Persönlichkeit, 
- der verantwortlichen Gestaltung von 

partnerschaftlichen Beziehungen, 
- der Rolle im Alltagsbewußtsein, 

- der Teilnahme am demokratischen Prozeß der Gestal-
tung des gesellschaftlichen Lebens. 

Der für § 175 offiziell angegebene Schutzzweck _ 

ungestörte sexuelle Entwicklung des Jugendlichen - wird 
durch die Norm häufiger behindert als, wenn überhaupt 
je erreicht, weil sie das Coming-out des homosexuellen 
Mannes empfindlich stört. 

Die Sonderbehandlung der männl ichen Homosexualität im 
Strafrecht ist weiterhin eine Grundlage für eine fort
dauernde Ächtung der Homosexuellen. 
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.~RF:=:ITS(-;E:~F.INSr.P.A~ SOZIAL!')n~Oy.RA':'ISCEE? JURISTEN (ASJ) 

Bericht 

der ASJ-Kacm1ssion Sexua18trafrecbt 

- 1. Teil -

vc rr::e legt von: 

Eeiner Wille (Vorsit:) 

~ e 1 Ge D r ey e r-

Ulrich Hilgendorf 

~ans-Hennifl[: Hof f 

Pete r l:i e 1 

Prof. Dr. Riidiße r Lau tr.ann 

Dr. SiGrid r~eyer 

Prof. Dr. Heribert Ostendorf 

'Thor'1as S tani s ak 

Han~-Ji:rben \lolter 

S ta nd: 1 0 . 1 • 198 6 
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- 29 -

I1I. 

1. Es bes:eht der.lger.l~ß auch keine Schutzbedilrftlskeit des 

betroffenen Personenkreises. Die Strafvorschrift des 

§ 175 StGB ist weder gee1cnet, noch erforderlich, noch 

angemessen i~ Sinne einer gerechten Abwägung zwischen 

verfolgteM Regelungszlel und tatsächlich eintretenden 
Folgen. 

§ 175 StGB führt dazu, daß Jugendliche an einer ltnge

störten Entwicklung ihres Sexuallebens gehindert werden, 

obwohl doch gerade der Schutz dieser ungestörten Ent

wicklung das erklärte Ziel des § 175 StGB ist. Das so 

fO!;.1ul!.erte Schutzgut de~ § 175 StGB refl'?\:tiert den 

Ablauf der sexuellen Sozialisation nur höchst unvoll

ko!'men. F.:s gibt keine eewissem.aßen auto~at1sche 
sexuelle Indentltä:sflndunG, die - wenn nur alles 

"n 0 mal" und dur ch § 175 S tGB ge schü tz t ve'rlä uft _ 

z~angsläufig und naturgenäß zur r.anifezten Hetero

sexualität führt. Genauso wie Lesen und Schreiben nlis

sen Zärtl1chkei t, ZuwendunG und eben auch Sexualität "Ge

lernt" werden. "Tats~chlich v.-:rläuft der Lernprozeß 

sexuellen Verhaltens weder konfliktfrei noch ohne Kon

frontation nit den Varianten menschlicherSexualit~t." 
(Lau tT"'.ann , in: Der Zwang zur TUGend, 1984, S. 125). Die 

Höglichkeit ces freiwilligen sexuellen Experimentierens 

ist fLir die Persönlichkeitsblldune des jungen r1enschen 

von großer Bedeutung. Den Juge~ndllchen nuß d1esp. f..us

einandersetzung er1"!ögllcht werden, ohne daß er den l:on

flikt ni t den Gesetz für sich oder se1nen- Partner f~rch
ten muß. Oft genug fUhrt gerade erst ein Ernittlungs

bzw. Strafvet'fahren zur eigentlichen TrauMat1siel"'...!r:g bei 
den "Opfern'~. 

- 30 -

20/SN-107/ME XVIII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original)54 von 83

www.parlament.gv.at



I 

tlJ':'e :.i.nle.i.tung ver. 5::-2~ve=fa."";=er. aus r2chts-

tats~chlicher Sicht und die Rechtslage tei Ver-
, , § 1 75 c: t -- '! genen nacr. _ ~= 

Wisser.sc~aftliche A=beit gemäß 6 ~~ BremJAG 
Studiengang Jura 1SS4/1365 

vc:::geleg~ von: Sabine ~ehlem 

c:::e;.-;en, 10.1.1S8S 
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eie ln dieser Arbeit carges:ellten Er~ittlungs~ethcde~ 

cer ~clizei zeigen, wie die Existenz der Strafncrm des 

§ 175 StG~ zur Grundlage der trmittlungen gegenüber al

len homosexuellen fännern gemacht werden ktnnen. Denn 

te:rorfe~ sind nicht nur diejenigen, die sexuelle Kon

takte mit jungen ~ännern unter 16 ~anren haben, sandern 

auch die, die sich z.~. in bestimmten, der homosexuel

len Sutkultur zuzurechnenden Bars aufhalten. Oie Poli

zei geht nicht repressiv ver, sondern ermittelt weitge

hend eigenständig in dem ihr als verdächtig erscheinen

den r:ilieu. Damit findet die Informationsgewinnung nicht 

nach fremdbestimmten Kriterien statt, sandern wird vor 

ein mögliches Ermittlungsverfahren vorgelagert. Oie In

formationsgewinnung wird praktisch zu einem Feld eigen

st2.ncigen polizeiliChen Handelns (1). Nu:: vordergründig 
-

geht es um die ~ufklär~ng von Straftaten, denn die kon-

krete Strafverfolgung und Ahndung ist keineswegs immer 

ccportun für cas weiterreicnence iiel der umfassenden , 
Kontrolle des als gefährlich eingeSChätzten sozialen 

(2). Über die als sozialsch2.dlich eingestufte 

"Szene '1 von homosexuellen werden Informationen gesammelt, 

wobei die ~olizei durcn ihr bloßes, proaktives Ermittel~ 

zu einer Instanz rechtlicher und sozialer Kontrolle wir~. 

Sie trzgt dazu bei, die homosexuell lebenden Personen 

einzuschüchtern uno zu diskriminieren. 

Die T2tigkeit oer Polizei auf der Basis der Informati

onssammlung könnte in n~~erer Zukunft auch noch einen 

anderen Lweck erhalten, denn bei cer Diskuision um die 

Krankh~it AIDS und die zur Debatte stehenden Zwangsmaß

nahmen l3) könnten sich neue Persp;ktiven fDr den Nutzen 

(1 )aK"eller, aaO, 

(\ 2 ) 11 0 aa ., 

521 

522 

(3) liDer Spfegel", 5. November 1964 
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c: .- (~ :: 
_\,r....J_ z;..; Ser,.-<"2:-:, jeis=ie:swe':'se 

~a auc~ nac~ e~ne: 5c~ut:a!te:se~k~~~ tie Strafnorm te

stenen t!eicen würde und a:s GrunC:2~e oroakt:ve: Er

mittlungen ciener. könnte. Oie Forderung, den § 175 StG2 

ganz aus dem St~B Zu streic~en, dürfte zur Zeit aus ge-

sells:~af:s=olitischen GrUnden nicht realisierbar sein. 

~:ne ancere, wich:ige Forcerun~ w~re ater, den § 175 

5tG2 in eie ~ategorie der Antragsdelikte aufzunehmen. 

W~re d'~ Strafnorm kein Offizialdelikt mehr, könnte eie 

Polizei ihre Anzeigen nicht von ~m:s wegen einleiten 

une verfelgen. Die Ergebnisse der Arbeit zeigen zudem, 

tae: c':'e "Gesch2digt en l! nu:r in ce~ sel~2nst.en Fällen 

Die Er;ec~isse dieser nrceit :e~gen acer auch, daG sieh 

eine gesellschaftspolitische Forcerung an die von diesem 

Strafta:~estanc 2etroffenen seIest richtet; polizeili-

cherseits wird gegen die ~~nner vorgegangen, die Angst 

haben, ihre Homcsexualit~t offen Zu leb~n (2). Wenn cas 

"Ande:-s Sein" kein Grund mehr zu ,':;ngs:. und Versteckt-

heit ist, wenn siCh Betroffene Zu ~manz~oationsgruDPen 

:usammenschlieGen, dann wird auch der polizeilichen 

p==aktiven Tätigkeit ein Stück =oce~ entzogen. 

(1) z.5._d'~ 0atenüt::ergate vcn ~:ric;;jungen durch die 

Polizei; siehe hierzu aucr. die Jberl~gungen, die 

Strichjungen und deren Freier zu der ~ornahme des 

AI:5-~ests vorzuladen, 24. Oeze~-

tee i 1 984 

(2, siehe ~30itel I:, -J ...... • T :: :. 2 .: 2 2..:= ~ t ~ 0 r! C 2':" GEr 
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IX. FACHTAGUNG SOZIALWISSENSCHAFTLICHE SEXUALFORSCHUNG 
"Sexualwisenschaft und Sexualpolitik / Schwerpunkt AIDS" 

RESOLlITION 
zur ersatzlosen Streichung des § 175 StGB 

zwecll:s wirksamer AIDS-Bekämpfung 

''Die IX. Fachtag'Ung Sozialwissenschaftliche Se'CUlllforschung, unter der Schinnher.-sc!1ßft von ßundes
ministerin Prof. Rita Süssrnuth.und unter ßeleiligung namhafter Wissenscl1aftler aus me lIrere n Staaten, 
darunter den Präsidenten und Vo!"sitzenden sexualwissenschaftliehe!", sexualmedizinische!" und sexunl
pädagogische!" Fachgesellschaften in de!" ßundesrepublikDeut.schland, de!" Deutschen Demokratischen 
Republik und der Republik Oster!"eich, begrüß. t nen Zwiscllenbe!"icht de!" Enquete-Kcmrnission AIDS des 
Deutschen Bundestags. Sie unte!"stützt insbesondere die Empfehlung de!" Kommission Zur' Streichung 
der Sondervorschrift des § 175 StGB und Einführ'ung eine!" einheitlichen SchutZVClrSChrift für männliche 
und weibliche Jugendliche als einen wichtigen Sch!"itt in Richtung auf ein humanes Sexualstrafrecht, 
das auch de!" AIDS-Prävention wirkungsvolle!" dient. 

Der Kongre ß a ppellie!"t mit grö ß tem Nachdruck an die politisch Ve!"antwortlichen in der ßundesrepublik 
Deutschland. nunmehr endlich die strafrechtliche Sonde!"behnndlung der männlichen Honosexualität zu 
beenden und den noch auf das vorige Jahrhundert zu!"ückgehenden § 175 StGD e!"satzlos zu streichen. 

Wenn die Liebes-und Lebensbeziehungen homosexueller r.!änne!"n und Frauen von Voru!"teilen und 
Diskriminierungen entlastet würden. dann entfiele der jetzt noch herrschende Zwang zu Heimlichkeit, 
zu I nsta bi li t ä t. zu Kurzie bi gke i t und zu sogenannte!" 'Prom iskui tä t' • E:-st diese!" Zwang abe!" läß. t sie 
ve!"stärkt zu Opfe!"n eIner AIDS-Ansteckung werden. Ing;)fem ist insbe9Jndere die strafrechtliche Dis
kriminierung von gleichgeschlechtlicher Liebe und Sexualität in mehrfacher Hinsicht pltl"x:lgcn, also 
krankmachend: sie führt zu seelischen Leiden, behindert versuchte Partnerschaften und wirehs:> zum 
entscneidenden Motor bei der Verbreitung von AIDS. Die fortdaue!"nde. auch strafrechtlich gestützte 
Diskriminierung der homosexuellen Bürger fördcrt daher massiv die Veroreitung von AIDS. Dies mui. 
aber mit allen Mitteln verhindert werden. 

Dundesministe!"in Süssmuth nennt in ih!"em Grußwort dus gemeinsame Ziel, die Aus~itun~vonAl/)S 
einzudämmen und Sexualit ä t in illren vie lfä It igcn Ausdru<.:ksfonnen anzunenmen. Die ersatzlose Strei
chung c1es § 175 StGD ware ein unbedingt notwendiger Schritt: sie ents~i:iche dem gesicherten ~lCUIll
wissenscnaftlichen Kenntnisstand, diente der Eindämmung von AIDS und wäre ein übe!"fälliger Akt 
zur f-!umanisierung des Lebens." 

Düsseldorf, den 26. 6. 1988 

Stellvertretend für die Teilnehmer des Kongresses: 

Rolf Gindorf, Düsseldorf 
Sitzungspräsident 

(Vizepräsident der Deutschen 
Gesellschaft für SozialWlssen
scnaftliche Sexualfo!"schung 
(DGSS); 
Leiter des DGSS-!nstituts für 
Lebens- und Sexual beratung) 

Proi. Dr. phil. Errest Borneman, 
Scharten/Osterreich 

(Ehren~äsident der Csterreichi
sehen Gesellschaft für Sexual
forschung; 
Ehrenpr8.sident der Deutschen 
Gesellschaft für Sozialwissen
schaftliehe Sexualforschung) 

Prof. Dr. med. Erwin Günther, 
JenafDDR 

(Vorsitzender der Sektion 
Andrologie der DOll; 
S te llvertre tender Versitzender 
der Kommission Sexuologie des 
~.1inlsteriums für lioch- und 
Facnschulwesen dcr DOll) 

Begrii ndung urnseiti g 
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Begründung: 

1. Dem von Bundesministerin Süssmuth und dem Kongrel!. geforderten Ziel der Eindämmungvon AIDS 
bei Akzeptierung der Sexualität in ihren vielfältigen Ausdrucksformen stehen gesellschaftliche und 
strafrechtliche Hürden entgegen. Denn auch nach der in zwei Stufen 1969 und 1973 eingeleiteten 
teilweisen Entkriminalisierung der männlichen Homosexualität sind nicnt unbedeutende Teile homose
xuellen Verhaltens bis heute von Strafe bedroht. Homosexuelle ~.tänner werden noch immer im Straf
recht gesondert behandelt. anders als heterosexuelle .\tänner, anders auch als heterosexuelle und 
homosexuelle Frauen. Diese Sonderbehandlung drückt sich dreifach aus: 

- in unterschiedlichen :Utersgrenzen; 
- in unterschiedlichen Strafrahmen; 
- in der A.ufführung von Homosexualität als besondere strafrechtliche Kategorie. 

Das treibt viele homosexuell orientierte \Iänner an den Rand der Gesellschaft. - ZIX Begründung für 
diese Sonder-behandlung werden heute vor allem }<nnventionell-mor-alische Anscr.atrun~n und Bedürfnisse 
des Jugendschutzes genannt. Dazu stellt die [X. Fachtagung Sozialwissen.scr.aftliche Sexualforschung 
in über-elnst imm unq mit dem Gemeinsamen Appeil der deutschen sexualW1S5en.schaitlichen G.2scILschaf
Cen vom 1. 11. 1980 fest: 

2. :-lach gesicherten Erkenntnissen der Sexualwissenschait muß heute Homosexualität als eine der 
Het erosexua li tat analoge und gleicnrangi~ AI..ISdr.Jcks':'loglichkeit der menschlichen Sexualitä t an~sehen 
werden. Der- fortdauernden gesellschaftlichen und stra.frecntlichen Sonder::ehandlung der mannlichen 
Homosexua li tä t liegen wissenschaftlich nicht begrundbare Werthalt ungen zugrunde. 

3. Die grundlegende Sexualorientierung eines :.tenschen entwickelt sich lange vcrdem En-eichen der 
gegenwart igen SChutzaltersgrenze von 18 Jahren. Eine 9:)genannte "Verführung" zu einer dauerhBiten 
homosexuellen Ver-haltenst:ragung aufgr-und nicht gewollter. den ei~nen Bedürirussen zuwiderlaufenden 
sexueilen Erlebnissen ist er-wlesenermaben nicht moglich. 

4. Ein strafrechtlich veranker-ter Schut z vor der Verletzung der sexuellen Seibstbe-stirmlunq und damit 
vor einer- Storung der indiViduellen sexuellen Entwicklung ist auch nach einer Streichung des S 175 
StGH gewiihrleistet. 

5. E:n daru beI' hina usg-enendes besonderes. staatlich abzusicherndes Schutzinteresse mannlicher Jug-end
licher gegen die E:ltfaltung ewer hano-<:!lllotionalen Sexualstruktur kann wissen.scnaftlich nicht festges
tellt werden. 

6. Die strafrechtliche Sonderbehandlung der Homosexualitä t ist vielfach Grundstein und Legitimation 
geseilsc:1aftlicner. d. h. soziaier und psychischer Diskriminierung und Selbstdiskriminierungeines 
erneblicnen Anteils der Bevolkerung. Dieses erzeugt nocn immer gro~es personiiches Leid und teils 
schwer-e Benachteiligungen in den verSChiedensten Lebensbereichen. Wenn rcmosexuelles Empfinden 
und Vernalten strsinahe bleibt. bewirk! dies eine ~nel"elle 8escnrankung der Leben.scr.ancen hinsicht
lien 

- der Sntwic.l<lung €!iner stabilen ?ersonlichkeit; 
- der verantwortlichen Gestalt:mg von partnerschaftlichen Beziehungen; 
- der Rolle im Alltagsbewußtsein; 
- der Teilhabe am demokratiscnen ?rozeb der Gestaltung des gesellschaftlichen Lebens. 

Dies kann wissenschaftlich und gesellschaftlich niCht verantwortet werden. 

7. Durcn das Auftreten der [mmundefektkrankheit AiDS ist ein weiteres Diskriminierungspotential 
'Nirksam geworden. Den Staat trifft daher eine besondere Pflicht zur Abwenr und Vernütungrechtlicher 
·.vle gesellschaftlicher Benachteiligung hanose:rueller Bürger, die mcht Verursacher, sondern Opfer der 
Krankheit sind. D. O. 
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INSTITUT FO'R RECHTS- UND KRIMINALSOZIOLOGIE 

Univ.Doz. Dr. Wolfgang STANGL 

STELLUNGNAHME ZUR FRAGE, OB ES SICH EMPFIEHLT, 

DIE §§ 209, 210, 220 UND 221 StGB 

ERSATZLOS ZU STREICHEN 

Wien, im April 1984 

I I I. ZUSAMMENFASSUNG 

Aufgrund der hier angestellten Überlegungen komme ich zum Ergebnis, 

daß die Forderung nach ersatzloser Streichung der §§ 209, 210, 220 und 

221 StGB zu unterstützen ist. Eine derartige Reform befände sich im Ein

klang mit der westeuropäischen Rechtsentwicklung , sie wäre kriminal

politisch nicht nur unbedenklich sondern geboten, und schließlich würde 

sie dazu beitragen, die Diskriminierung der Homosexuellen in Österreich 

ein Stück zu vermindern. 

Der Kinsey -Insti tu t -Report 
über sexuelle Orientierung und Partnerwahl 

© 1980 Mitchell Beazlev Publishers Limired 
Text © Alan Bell. Marrin Weinberg und Sue Hammersmith 

Deutsche Rechte bei C. Bertelsmann Verlag GmbH, München 
Gesamtherstellung Mohndruck Graphische Betriebe GmbH, Gütersloh 1981; 5 4 3 2 1 

Prinred in Gennany . ISBN 3-570-08258-X 

Schließlich wird dem populären Stereotyp, daß Homosexu
alität entstehe, wenn ein Junge von einem älteren Mann »ver
führt« werde, von unseren Daten geradezu widersprochen. 
Das gleiche gilt im Hinblick auf Mädchen. 

s.207 

20/SN-107/ME XVIII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original)60 von 83

www.parlament.gv.at



WIENER KOMMENTAR ZUM STRAFGESETZBUCH, DR. FRANZ PALLIN, 
PRÄSIDENT DES OBERSTEN GERICHTSHOFS I. R., S. 40 

Gleichgeschlecbtliche UnzDcht mit Jugendlichen 

. § 209. Eine Person rniinnücben Geschlecbtes. die Dach VoUeDdDng des IChlZebnteD Le. 
bensJ8hres mit einer jugeDdlichen Person gleichgeschlechtlicbe Unzucbt treiht. ist mit Freiheits
strafe von sechs Monaten bis ZD fünf JahreD zu hestrafen. 

A. AUgemeines 

Homosexuelle Betätigung ist str:lfrechtlich nur insoferne relevant als die sexuelle 
Entwicklung männlicher Jugendlicher nicht durch homosexuelle Erlebnisse in gefähr. 
dender Welse belastet werden soll (Hanack, 151). Auch wenn man mit der überwiegen. 
den Memung der Forscher die Fixierbarkeit des jungen Menschen an die Homosexualität 
durch Verführung verneint. verbleibt doch die Gefahr einer pseudohomosexueIIen Ent
wicklung, vor der der Jugendliche bewahrt werden soll (Hanack, Bräullgam, Formen der 
Sexualität, 28). Eine solche Gefährdung ist iin allgemeinen nicht schon durch den Ein. 
fluß Gleichaltriger, sondern nur erwachsener Personen zu befürchten. 

PROF. DR. MED. WALTER BRÄUTIGAM 
llIREKTOR DER PSYClIOSO.uA.TISCHEN KLINIK 

DER UNIVERSIT..iT lIEIDELBJ::RG 

69HEIDELBERGl.DEN 9.6.1982/-de 
Thibautstr. 2 
Tel.: 06221 / 565814 

S tel I u n g nah m e 
============================= 

zu einer Re~orm der Strafvorschrift des § 175 StGB 
aus ~exua~wlssenschaftlicher, psychosomatischer 
und arztllch-psychotherapeutischer Sicht. 

Es ist jedenfalls nicht aus körperlichen oder psychologischen 

Daten zur Sexualität abzuleiten, daß das Schutzalter bei Frauen 

und bei Männern zeitlich unterschiedlich angesetzt wird. 

Gesellschaftliche Folgewirkunaen 

Bedeutsame Auswirkungen einer Herabsetzung des Schutzalters auf 

Familie oder Gesellschaft vermögen wir nicht zu finden. Der Vorteil 

im Sinne der Entdiskriminierung der gleichgeschlechtlichen Be

tätigung zwischen Jugendlichen bzw. Heranwachsenden und Erwachsenen 

steht jedenfalls in keinem Verhältnis zu absehbaren Nachteilen. 

Sieht man die Selbständigkeit, die Kinder und Jugendliche in unserer 

Gesellschaft heute genießen, die damit gegebene größere Verant

wortlichkeit und Freizügigkeit, und stellt man die biologischen 

Reifedaten in Rechnung, so scheint das Schutzalter für männliche 

Jugendliche bei gegenwärtig 18 Jahren unangemessen hoch. 
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~as in dem Entwur= des 3undesjustiz~~~is~eri~~s von 1962 an die 

Wand gemalte Gespenst der sexuellen Zügellosigkeit bei einer Frei

gabe der gleic~geschlechtl~chen 3e~ätigung un~er ErNachsenen, 

die Vorstellungen, daß "Ver=ührung", "Gewöhnung" und "geschlecht

liche Übersättigung" zu dem "Laste.:- der Homosexualität" =ühren, 

3011ten auch in unse.:-em Lande endgültig überwunden werden. 

"§ 175 AUS: DOKUMENTATION EINER SCHRIFTLICHEN 

ANHÖRUNG", SPD-BuNDESTAGSFRAKTION, BONN 1983 
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BEITRAGE ZUR 
GERICHTLICHEN NIEDIZIN 

B~gründ~t als · .. B~yträg~ zur gm'chtiich~ Arznrylumd~" von Jos~h Bemr, 
Wj~ 1818. 

forrg~führr ab 1911 von A. Koiisko. A. Haemia. F. Reuur, P. Schnmi~. 
W. S,hwarzach~r und L. Br~un~ck~ 

WILHELM HOLCZA3EK 

o. Prof<lSar ,," a<r U";v,,,uiit .. im. Vorr",rui a.s l"ft",,«s jür g<ndJtlid,. 

.'rltauUl in WU'n 

Aus der SexuaimediziIlls,hen Fors,hungs- und Beratungsstelle 
der Chnsnan-Albre,hts-Limverslut Kid 

(Leiter: Proi. Dr. Dr. R. WILLE) 

Keine Prägung zur Homosexualität 
bei Opfern homosexueller Übergriffe 

Von W. KROH:-;. A. FREYSCHMlDT und R. WILLE 

(Eingegangen 3m 17. 11. 1978) 

Zusammenfassung: Die ungeklärte Atiologie sexueller Parmerwahl läßt Spekula
tlOnen weiten Raum. Als Folge homosexueller. insoesondere homopädophiler über
gnife wird immer wieder spätere eigene homosexuelle Parmerwahl bei cien betrorie
nen Jungen hypostasiert. Im Analogieschluß wird das ethologische Modell der Prä
gung als Erklärungsversuch bemüht. Zur emoirischen überprüfung dieser These 
wurden ;0 ehemalige Ooter homosexueller übergrifie nachunrersucht. ~ur zwei (= 
4 %) der mittlerweile e~achsenen Männer verhaj~en sich manifest homosexuell. Die
ses Ergebnis liegt im Erwarrungsbereich der gen ereilen homosexuellen Verbreitungs
ziner. Das Modell der Prägung rur die DeterminatIOn homosexueller Partnerwahl ist 
somit ainulehnen und sollt'e b~l der vLKtunoiogiscnen Beurteilung in foro nicht mehr 
herangezogen werden. 
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Michael Baurmann: 
Zu denA~~irkungen von strafbaren (homo-)sexuellen Kontakten 

auf die beteiligten Jugendlichen 

Viktimologi~che Stellungnahme aufgrund von empirischen Unter

suchungen anläßlich einer interfraktionellen Anhö~ung im Ber

liner Abgeordnetenhaus zur Frage der Abschaffung des § 175 StGB 

Läßt sich die Vermutung aufrecht erhalten, durch strafbare sexuellE 

Kontakte gemäß § 175 StGB könnten Jugendliche auf homosexuelles 

Verhalten fixiert werden? 

Gemäß der seriösen einschlägigen Literatur aus der Sexual

wissenschaft, nach den hier vorliegenden empirischen Ergeb

nissen und nach der Einschätzung der sexologischen Fachleute 

in der BRD sowie der Vertreter der deutschen sexualwissenschaft-

liehe Vereini0ungen (Deutsche Gesellschaft fCr Sexualforschuna -

Hamburg, Arbeits~emeinschaf.t humane Sexualität - Rerlin, Pro Fa

milia - Frankfurt/M. und die Deutsche Gesellschaft zur Pörderung 

sozialwissenschaftlicher Sexualforschuna - Düsseldorfl 

findet die homosexuelle Orientierung beim Menschen bereits 

l~nge vor der Pubert~t statt. Daß dies vielen Homosexuellen erst 

nach der Pupert~t deutlich wird ("coming out"), zeigt lediglich, 

daß sie meist lange versuchen, ihre homosexuellen Bedürfnisse 

zu unterdrücken, weil sie die ablehnende und strafende 

Reaktion der Umwelt fUrchten. 32 ) Dabei werden homosexuelle 

Jugendliche häufig sekundär geschädigt. Zum Schutz von 

Sexualopfern ist es notwendig, daß die Ächtung sexueller 

Gewalthandlungen stärker als bisher betont wird. Bezogen 

auf gewalttätige homosexuelle Kontakte gibt es die Mög

lichkeit, den § 178 StGB ("sexuelle Nötigung") anzuwenden, 

was in der Strafrechtspraxis auch schon geschieht. 
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SCHWEIZ 

1981 
E r 1 ä u t ern der B e r ich t 

zu den Vorentwürfen 

der Expertenkommission für die 

Revision des Strafgesetzbuches 

Am schwierigsten war die Frage zu beantworten, ob der straf

rechtliche Schutz junger Menschen vor homosexuellen Hand

lungen wie der vor anderen geschlechtlichen Handlungen auf 

14 Jahre zu begrenzen sei oder nicht. Die Kommission ent

schied sich beinahe einstimmig dafür, auf eine solche Son

dervorschrift zu verzichten. Für diese Lösung spricht ent

scheidend, dass mit 14 Jahren die sexuelle Entwicklung 

junger Menschen hinsichtlich hetero-, homo- oder bisexuel

ler Richtung festgelegt ist. Homosexuelle Kontakte nach 

diesem Alter können sie nicht mehr verändern, wie die 

ärztlichen Mitglieder der Kommission in überzeugender 

Weise darlegten. 

S. 38 

EVTDSHCE TO TIm CRIMTIL'liJ T,A'VI REVISION COHMIT1'ES 

ON SEXUAL OFFENCSS 

C 221'/6 
EFCC 6/76 

\.~t is most relev~nt is not the cender of the se~Jal partners but the 
qua li ty of their rel2.tionsldps. On the v!hole He a,~ee th.:. t i t 15 nm'! 
appropriate to mako no distinction in the ac;e of consent bctv!een heteroscxual 
wld homosexual practices. 

s. 5 
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NOTE 

This Repon was submiued on 17th August, 1990 to the Auorney General, 
Mr. lohn L. Murray, SC, under Section 4(2)(c) of the Law Reform 
Commission ACI, 1975. Il embodies the results of an examination of, and 
research in relation to, legal problems arising in the area of Child Sexual 
Ahuse which were carried out by Ihe Commission al the request of the former 
Altorney General, Mr. John Rogers, SC, together with the proposals for 
reform wh ich the Commission were requesled 10 formulate. 

While these proposals are being considered in lhe relevant Government 
Depanments the Atlorney General has requested the Commission to make 
thcm available 10 the public at this stage, in the form of this Repon. 
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Jm,s2 (for being 

in contravention of the European Convention for the Protection of 
Human Rights and Fundamental Freedoms) they will require to be 
rcplaccd with appropriate statulOl)' provisions. It would not be 
constitutional to decriminalisc all homosexual aets, any more than it 
would be to decriminalise all heterosexual aets. Public order and 
Illorality; the protection of the young, of the wcak willed, or those who 
may readily bc sUbjcct to untlue intluencc anti of others who should be 
decmed 10 bc in neetl of protcction; the maintenance inviolate of the 
family as the naturdl, primary anti fundamental unit of society; the 
upholtling of the institution of marriage; thc requirements of public 
health; these and other aspccts of the common good require that 
homosexual acts bc made criminal in many eircumstances. The true and 
justifiable gravamen of the complaint against the sections under review 
is that they are in constitutional aror for overrcach or overbreadth. 
They lack necessary discrimination and precision as to when and how 
they are to apply."SJ 

We also eonsidered the majority decision of the Supreme Court in Norris, (the 
only judgment being delivered by O'Higgins 0), other judgments of the 
European Court and the law and expert opinion in other jurisdietions. 

Having considered the various problems that arise, and in partieular making 
proper allowance for differences in sexual funetion, we provisionally 
reeommended that in general the same legal regime should obtain for 
consensual homosexual activity as for heterosexual and that, in particular, no 
case had been established for providing that the age of eonsent should be any 
different. 

4.27 There was little dissent from these provisional recommendations. One 
submission, however, took issue strongly with our proposals in this area and 
suggested that they were in disregard of the deeision of the Supreme Court 
in Norris. We would indeed take very seriously a suggestion that we have 
either deliberately or carelessly disregarded a relevant deeision of the Supreme 
Court on a topie in relation to which we were proposing reforms. The 
eriticism would be weil founded if the Supreme Court in Norris had decided 
that legislation deeriminalising sexual activiry between consenting adults in 
private would be invalid having regard 10 the Constitution. The case, of 
course, decided nothing of the sort: the only issue before the Court was 
whether the existing law rendering all homosexual behaviour between males 
at any age eriminal was inconsistent with the Constitution. Any remarlcs in 
thc judgment of O'Higgins CJ whieh might suggest that he viewed legislation 
whieh decriminalised homosexual actions berween consenting adults as 
constitutionally suspecr - and it is by no means clear that this is what he 
intended to convey - were accordingly not necessary for the purpose of that 
decision and obiter. 

53 At p18. 
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4.28 An argument was also advanced, based on the passage already cited from 
the judgment of Henchy J in Norris, that constitutional considerations, 
including protcction of the family, argued against any necessary identity of 
approach as between hcterosexual and homosexual conducl. 

The passage referrcd to in the judgment of Henchy J addressed a situation 
whcre thc impugned provisions were extinct and there was no restriction on 
homosexual activity by or with any person of any age. While the reference 
to "thc maintenance inviolate of the family" cenainly merits c1arification in the 
panicular context, thc passage could hardly adopt a more neutral approach 
when it suggests that it would not be constitutional to decriminalise all 
homosexual acts any more than it would be constitutional to decriminalise all 
heterosexual acts. The final sentence in paragraph 4.25 of our Consultation 
Paper, lO which exception was taken by one commentator, was an attempt by 
the Commission to elaborate on Henchy J's reference to the family. We may 
indeed be mistaken in our view as to what the learned judge intended to 
convey, but our conclusions remain unaffected. 

4.29 We have, accordingly, not been persuaded by any argument against our 
provisional proposals. We therefore recommend that ss61 and 62 of the 
Offences Against Ehe Person Act 1861 and s11 of the Criminal Law (Amendment) 
Ac( 1885 which render criminal acts of buggery and gross indecency between male 
persons be repealed and that (here should be (he same prorection against borh 
homosexual and he(erosexual exploitation of the young. It foLlows from (his 
recommendation !hat the ·child sexual abuse" offence which we have 
recommended shoulLi be created lO replace (he present offence of"indecent assault 
with consent" shoulLi apply equally in (he case of homosexual activity. 

4.30 Under these proposals, anal penile penetration will remain a criminal 
offence when committed with a person under the age of 15 years. We had 
provisionally recommended in our Consultation Paper that the carnal 
knowledge offence in the case of girls of 15 and 16 should be mirrored by an 
offence of anal penile penetration in the case of males of those ages. We had 
proposed the creation of this "mirror" offence for homosexuals in the light of 
the age of consent in other jurisdictions and of our desire to impose the same 
constraints on homosexuals and heterosexuals. We pointed out that the 
alternative would be to legalise consensual buggery with boys between 15 and 
17 or lO prohibit all homosexual conduct between those ages. The first of 
these courses would mean a significantly lower age for consensual buggery 
than in many other countries and would probably be an impractical 
recommendation. It would also take no account of any medical risks 
associated with anal intercourse involving young persons. The second course 
would discriminate between heterosexual and homosexual activities. No 
evidence or arguments establishing the need for such discrimination were 
advanced to uso 

We also provisionally recommended that, to preserve consistency in the 
treatment of heterosexual and homosexual activity, it should be an offence for 

48 
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Law Reform Commission ofVictoria 

SEXUAL OFFENCES 
AGAINST CHILDREN 

March 1988 

This is a discassion paper, not areport. Your comments on the matters raised in the paper 
would be most welcome. They will be a.Jien into account by the Commission in compiling 
its re port. 
Comments sbould be sent to the ExecuDft Director, Law ReformCommission ofVictoria. 
7th Floor. 160 Queen Street. Melboumc(relephone: (03) 602 4566) by 27 May. 1988. 
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(<I) ThtageofcoIIUlII 

36. There are: three ages stipulated by law as relev~nl 10 a child's ca~t'ty to givc: 
legally cffective consc:ntto an act ofsexual penetration - 10, 16 and 18.lIelow age 
10 a child\ consent is irrelevant. A person who takes parl in an :let of sexual pen
Clr~lilln wilh Ihe child commits an offence. lo lIel\vcenthe ~ges of 10 and 18 a child 
can (;ive consent in ce:rlain reslricled circumslancesj ~I age 161he degrcc: ofreslric
lioll j, r ... llI' ",I. 11I1h,' CYl'S oflhe law, a~c I H is whal i~ l'''11111101lIy ""mVII ;I~ Ihl' ;I~e 
"1,,,m'·III. SlIlIIC .. nt I icliulIs rCllwill (fur cX:llllple, ul1t1er t he ullcl1cc ufil1cesl), OUI 
Ihey apply 10:111 people irrespeClive of age, 

37. 1'here is no obieclive manner of delermining II'hal Ihe age of consent should 
be. II renecIs a polilical and communily judgemenl 3boullhe age al which we are 
prepared 10 grant young people aUlonomy over their sexual choices. Communilies 
similar 10 ViclOria's have made different judgemcnls. In Tasmania, for example, 
Ihc age of consenl is 17, In Soulh Auslralia Ihe age of general consenl is 17, bUI 18 
in thc case of sexual relalions wilh a guardian, schoolmasler, schoolmislress, or 
leacher of Ihe child, New SOlllh Wales and Ihe AlIstr~lian Capital 1'errilOry also 
h:l\'c r11l' approa<ll nfselling a general agc, wilh a high.-r agl' for sI,,"cifi,'" h'lalillll' 
~III"~ dd IIlnl 111 ICI"II1S 01 peoplc's oecupalions, rather Ihan il1 terms 01' Iheir age 
rd:l1ive 10 Ihe child, ns in Vicloria, Thcir general a(;e of consenl in Ihose 
jurisdictions is 16, 3nd 17 in the ca se of n Icncher, Thc I{oynl COlllll1i~~ion 01\ 11 IImun 
1t~1.llon.hll" 0110 (Iivour~1I Ihl5 Ipprouch, IIntllHopmed 11 (;el1t:rlll 3(;C of consenl 
of 15. 

\Ve think Ihis would be a more: realistie renection of the sexual be:haviour of 
young people and of Iheir abililY 10 make personal deeisions. I\tthis age chil
dren can kave school, gel jobs, and start playing a responsible role in sociely.11 

Thc ({o)'al COll1mission suggested Ihat age 17 sholild appll' in Ihe ease of relation
~hip~ involving peIlpie who exen innllenee over a child, such as h:achers. 

.IH. 1\ nU1l1her of jllri~dictions have a different :tee of consl'nl for heleroscxual :tnd 
h01l1"~l,,,":t1 inlaCllllrse. For eX:II11ple, in t hc Northcrn Territory the ageof COllSl'nt 
lu hetcrosexu:tl inltrc:ourse is 16 anl.! mole hOl1lolexual inhm:ouraC! i. 18.ln Bny. 
land,lhe age of consentto ht:terosexual intercourse is 16, and 21 for male homos!!x
l1al inlcrcourse. The iustifiealion for Ihe difference appears to oe the belief Ihal 
),ol1thfl1ll'xperiencc of hOlllosexualilY may dClerminc u child's sexual orientalion 
IOward homosexualill', and Ihis is seen as undesirable, This Commission does nOI 
aecepl that reasoning, The criminallaw should not distinguish be(ween the Ireal
menl of hOl11osexl1al re laI ions and Ihe trealment of heterosexual relations. 

39. The Commission's view is thatthe present law rt'lating 10 16 and 17 year old 
,'hild"'l\l\ ,." "\\Ivdy prol,'cli\'l', :l1ld don 1\111 rl'ali\lil'ally rl'lkll conlclIIpura .. y 
SI1cial pallnns of Ihis ace grol1p. Thl'rc should thncforc oe modifieation of (WO 

aspl'cts 01' the prt'sclll offence, Ihc age of thc childrcn coverl'd, and thc type of pro
hihilcd relaliunship, 

40. \,\'ith respectto eonsel1Sual sexual conduelthe maximum ~ge of a ehild with 
\\'hom the criminalla\\' is concerned should be 17 ralhcr than 1 H. This would also 

I C) 1111W"\"", if rlw p,'r'il)U i\ annlhl'r rhild Iwlnw a n'rl:1in :l)!(' I'r 1.'\,("1 clf ,1"\",1"1'111\"111 h"I,r ~hr ,';I"IHI' 
h," J 11I1I1I.dly \ h.1I ~\·d. 

11 I{II\.II (:PIIIIU",io!l pU IlulUan 1{"l:!liIlIHhip\ Fill;d HqlOI I V"IIII1I(' .... ,\(i PS C;lIlhnra, 11.)77. } In 

1,1 ~ 

J 

make it co; Jenl wilh lhe maximum age of children wilh whom child proleelion 
IcgislalionVoncerned. 11 

41. In Ihe ease of a child aged 16, sexual rdalionships 5hould be prohibile:d where 
Ihere is a signifieanl imbalanee of power between Ihe panies, but Ihis should not 
be defincd by their age difference, a5 il is al present.ln lhe case of younger ehildren, 
:11:" "iffn"IH'" may I ... a V"I")' J:llud iIHli";lIur uf a likdy im!>"I,," ... · ur ('ll\W\", "lid 11 i, 
;Ippropriatl' to prutccl Ihcllt by II lIteliSUrc uf Ihis kint!, lIy a(;e 16 the law ~h(}lIld 
inlervene only where Ihere is a clcarly defined risk oflhe abme: of power. 

Proposal4 

1'he age of consent sholild be redueed from 1810 17. A ehild aged 16 should be able 
10 give cffeclive eonsent 10 another person of any age. Ilowevcr, i( shol1ld be an 
offenee for a person 10 lake pari in an act of sexual penelralion wilh a child aged 16 
if thai person occupies a posilion of care, supervision or al1lhorily over Ih~ dllid. 
Commen( is invited as 10 whether Ihe proposed offence should be define:d in lerms 
oflhe hroad conccpts such :lS "caH'" ancl"aulhnriIY", or in "'f(llS of sprcific pmil in", 
ur alithurilY, such as a schuullcadler, guart!ian or elllployer. 

M TI", 1'J:I'1 11/ mlrit'II'd ,'Ol/SIII" 

42, Belween the ages of 10 and 18, a ehild can cffeclively give consenl 10 sexual 
intercollrse where Ihere is only a relalively small age differenee belween Ihe child 
and Ihe olher person, or Ihe ehild is married 10 Ihe olher person,ll Allowing sexual 
relationships in such Silualionsean be seen as reOecling eilher a judgementthatthe 
relationships are nOI abusive, and are Iherefore aceeplable, or a jlldgemcnt Ihal 
whilc Ihe relationships are undesirable,lhe likclihood ofharm is nOI seriousenough 
10 involve criminallawsanclions, General agreemenl may be presumed Ihal if chil
IIn'n h:lV\":I rillhl 10 marry,llll'Y :1011 Ihl'ir SPOlISl'S have:l riJ:hllu lIaw s,'x. Ihlllhl'rl' 
are Iikcly 10 be different views aboul a defence of ace similarilY where Ihc persons 
are nol married 10 eaeh olher. 

,4). Many lurlsdletlons Impo5o a compl"l" prohibition on sexuallnlercoune ror a 
child lInder Ihe age of consenl, apart from with a person 10 whom Ihe ehild is mar
ried. This is Ihe ease in New Soulh Wales. The New Soulh Wales Violenee t\gainsl 
Women and Children Law Reform Task Force recenlly proposed Ihallhere should 
be a defence where Ihere is nOI more Ihan IWO years age difference be:l\vcen Ihe 
panies, believing Ihal il is inappropriale 'Ihat such mUlual and sexual aelivily 
should involve a young person in Ihe criminal justiee system', .. The New South 
Wales Government rejecled Ihe proposa!. In England too, age similarily is not a 
Ikfl'nC\', :lIld 111<' Pulky ,'''visnry Cumlllilh'l' Oll S,'xllal orr"lIl"'~ in 111,,1 CUlllllly 

eonsiclcrcd it :lppropriate Ihatlhere should not bc such a defcnee, Sexual relation
ships bClween boys and girls of similar ages could be abusive, the Commillce 
argut:d, und Ihcrcfore Iht: possibility of legul aClion should be relaint:tl, 

12. Seclion 31 oft he CommunilY Welfue Services ACI allOw$lhe CommunilY Service, Deplrtmcnt 10 

admil chitdren or young people inlO care iC Ihey are under t7. The Chil<!rcn In<l \'ounlll'cl\on, 
Bill which has bcen draClcd 10 rcplacc Ihal aCI al$o rcmicl$ prOlccliV'lClion lochlldrcn allrd un<ln 
17. 

13. /\ CrUl.k llIay Ularry CroUl a~r 14. AI 14 and 15 a C""l3k re'l"ir<> her p.re,"s· , .. mrnl anti. 
maRislralro, ortl("r guminR rc.ormission; at 16 and 17 she." n("rds onh' hn p,lrrnl" CUO't'nt. 1\ I1l.1lt
may marry hunt aKc 16.1\. 011-:"" 16 and 17 a millr: h."lIUircs Ills pau.'nh' t.ulucnl .. nd;" ma..:i~u;IIL'·\ 
urtlrr Kr.lluinK prrmininn. 

I·' t I , .. t .. 11 111110" 1'''1''"1, tl'.\\' t ... "lllIlIt"lIllo.luh 1,1')11/.111 
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~holl.(age 06 ~,"a.i( h(fu~e!l. ihey lia.,'" (,I ;l,lve 01': 

!~~~ bed~oom, ~~a eue~ (0 !llcep (ogeCh'~ ~n lhe 

~ame bed6, .(he l~~~l 06 lhi1 nox(~ua and 

hOIlIt~bie 6U6pic~on ~6 (0 be impültCed, and .(0 oe 
{l1l p a Il ( e d b u eh" Le a .i. 6 e a tu Jt e .i. l ,H l L IH l ho u C 0 ne 

ac~nC.i.lla 06 ev~denc. that thelle C~ Jnu w~de

~,Head pltacC~ce, 06 (h.i.~ 'zCI:: "~ v~ce. 

The flishop of Norfolk, .... ho had intrl.ollced llw motion illl.,· thC' 

!louse of Lords, .... as convinccd by tl!PSL' arguml'nts, anti wilhdrcw 

his motion. ThC' Commons, convincC'd by the arguments uf [hp Lords, 

did not reintroduce the motion. 

5.9 A more recent discussion suggesting r(>asons far the f'xclusion 

of lesbianism from the scope of the criminal law, this ~lmp In 

Germany, concerned a complaint of discrimination against male homo

sexuals brought before the European Commission of Human Rights. 

The complaint argued that certain sections of the West German 

Criminal Code discriminated against male homosexuals by providing 

for a higher age of consent for male homosexual activity than for 

hf'terosexual or lesbian activity. The Commission s~id that laws 

which prohibited male homosexual acts up to a higher age were not 

discriminatory, if they were based on the existence of a specific 

social danger threatening a particular social category. In the 

ca se of male homosexual acts, the Commission held that that was so. 

In contrast with the non-regulation of lesbian acts, the regulation 

of male homosexual acts, the Commission argued, .... as necessary 

because male homosexuals preferred young partners, and changed their 

partners more frequently than did lesbians. The Commission said 

that male homosexuals constituted a distinct social and cultural 

group .... ith a clear tendency to proselytize adolescents, and that 

such adolescents could consequently be involved in greater social 

isolation. The Commission also held that there were, anyway, fewer 

lcsbians than male homosexuals, and that this also justified 

different ia 1 trea tment.2 

5.10 Whatever evidence it was that the Commissioners used to arrive 

at their conclusions, it was not available to the Board. In fact, 

the evidence we considered in the preparation of this report led us 

to diametrically opposite conclusions to those arrived at by the 

Commission, i.e. that male homosexuals do not constitute a "threat" 

to anyone any more than heterosexual males do, that they do not 

prefer young partners to any greater extent than do heterosexual 
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males, and that thp accusation of proselytizing, whether 

intentionally or not, often had the effect of silencing lesbians 

and male homosexuals. flence, on the evidence the Board examined, 

there is no rational justification for statutes which single out 

sexual activity between males for harsher trpatment than hetero

sexlJal activity or Ipsbianism. 

5. I I Rut [he question here is not why male homosexuality has 

bpen included within the scope of the criminal law, but why 

lesbianism has been omitted. The ~uropean con~issioners appeared 

to find that omiSSion unproblematic - presumably lesbianisrn did not 

constitute a "threat" and therefore th0re was no need for criminal 

staliltps to "C'radicate" it. The flouse of Lords in 1921 appeared 

to bC' of the same opinion - women were fearful, nervous, hysterical 

bf'ings who must even be protected from the knowledge that "vice" 

and "degradation" exist. There was no need to apply criminal 

sanctions to "eradicate" sexual activity between females because it 

was genprally inconceivable that women could act independently of 

men, let alone develop an independent sexuality, aod their economic 

dependency on men (see paras. 2.7 and 2.27) made aseparate life 

impossible for the vast majority. The question of why male homo

s0xuality shollld have been subjected to judicial measures to 

"eradicate" it, in the absence of any rational justification, 

would require historical research of a dimension outside the scope 

of this repon. 
,.---_. 
I THE HISTORY OF THE NSW CRIHES ACT 

5.12 Prior to Federation, male homosexual behaviour in the 

Australian colony was regulated by the 1883 Criminal Law Amendment 

Act,J an Imperial statute passed by Westminster specifically for 

application in the colony. This statute preceded by 2 ycars the 

lSS5 Labouchere amendment which created the new offence of "acts 

of gross indecency with another male person", (see para. 2.14) and 

hence did not include such a provision. On Federation, this 1883 

statute was incorporated into the NSW Crimes Act as sections 79, 

80 and 81, relating to "buggery", "attempted buggery" and 

"indecent assault on a male person". It was not until 1955 that 

I,r()visions cognate wich the Labouchere amendment and with the 

~nplish Va~rancy Act 1898 (see para. 2.14) were introduced into 

~sw. ~s sections 8lA and 8lB of the amended Crimes Act, relating 

:.' thf> "commission", "procuring" or "soliciting" of "any act of 

i :ldp('pncv", offences punishable by a maximum of 2 years imprisonment 
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DISCUSSION 

5.71 The end result of this sag~ is that sexual activity between 
males i5 still an offence under all circumslances in NSW. That 

t his s ho u 1 d c () n tin lU' tob e t hc ex ist i n;~ s la t e 0 f a f fa i r s 1 n t he 

r:lOst populous state in the country, dcspite that absence of any 

evid"ncc tu justify lhe retention uf criminal laws whieh discriminatr! 
.:l~.:linst rn.:lle "homosexual" offendcrs, is .1 sad commentary on the 

NSW p~rli.:lmcnt. Thal lhe more than lWO-thirds of members of the 

Le~islativc Assembly who Voted againsl the Pctersen bill Were 

IJnaware of the pressing need for statutory equality for male 

"/wmosexual offl!rJces", and allol.Jed themselves to be swayed by 

emotive and irrational polemics (or themselves indulged in such 

pOlemics), indicates an unwillingness or inability On the part of 

those parliamentarians to acquaint themselves with the facts of 

the C.:lse. The statement by John Aquilina, Labor NLA for BlacktO\"I1,42 
lh.:lt the "populace of NS\v" was not ready for such reforms, is 

simply not true, if public opinion polIs are any indication. And 

the iss
ue 

around which the defeat of the Unsworth bill revolved _ 

th.:lt an "a~e of eonsent" of 16 for males l.Jas too 101.1 because males 

m.:ltured later than females - is at the very least unproven (for 

no one adduced any evidence In its support). It is certainly 

irrelevant because it rests On 2 assumptions which are demonstrably 

false - that all homosexual men have a predilection for the young 

.:lS sexual partners, and that adolescent boys can be "converted" to 

homosexuality as a result of sexual experiences in their late teens. 

O~ce again, the Board reiterates that any moves for law reform which 

stop short of statutory equality for sexual activity between males 
.:lre unacceptable, and recommends that 

~n any 6u~u~e move~ ~o ~e6o~m ~he C~~m~nal law 

~ela~~ng ~o 4exual ac~~v~~y be~ween male4, ~he 
NSW pa~l~amen~ adop~ W~~hou~ mod~6~ca~~on ~he 
p~opo6al~ pu~ be6o~e pa~l~amen~ by M~ Geo~ge 
Pe~e~~en ~n Novembe~ 1981. 

LAW REFORM ELSEWHERE 

).72 

The reform or outright repeal of criminal statutes whieh 
';0,1, Out fo

r 
,pecial treatment 'exual activity between male,. 

l. not unprecedented. either in this eountry or overseas. In 

~ct, the general trend throughout the world (with the possible 

"~~eptions mentioned by Petersen) is to mOdify or abolish statutes 
':!Iieh penalize consensual. sexual activity between adult males. 
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KLEINES KRIMINOLOGISCHES WöRTERBUCH 
KAISER, SACK, SCHELLHOSS, 1985, s. 396 F 

(1) Homosexualität: Seitdem homosexuelle Handlungen unter Erwach
senen keinen Straf tatbestand mehr darstellen, brauchte HomosexuaJitl1 
unter dem Stichwort Sexualkriminalität nicht mehr erörtert zu werden 
Die Veränderung der Gesetzgebung ist zugleich ein gutes Beispiel dafür. 
daß der "Sexualstraftäter" nicht in erster Linie durch seine Psychopatho
logie, sondern durch gesetzliche Normen definiert wird. Das Thema Ho
mosexualität bedürfte hier keiner Erwähnung mehr, wäre nicht die Straf
rechtsreform auf halbem Wege steckengeblieben. Homosexuelle Han~
lungen sind nach wie vor strafbar, wenn der männliche Partner noch kel
ne 18 Jahre alt ist. Die Begründung für diesen Straf tatbestand ist ~er Ju
gendschutz, besonders die Vorstellung, ein Junge könne dU,rch etn ~:. 
mosexuelles Erlebnis zur Homosexualität verführt werden. DIese V~'fUab 
rungshypothese ist wissenschaftlich nicht haltbar und ~t allgemeln dem 
widerlegt. Ganz unabhängig von der jeweiligen Lehrmemung, von 
wissenschaftlichen Standpunkt, von dem aus Homosexllalität betrachtet 
wird - ob sie als Resultat der Persönlichkeitsentwicklung in den erstdJ 
i . ~'l'l1,jahren gesehen wird, als Ausdruck einer abnormen Veranlagung, 
_ . ['r an3tale Prägung im Zwischenhirn durch die Einwirkung von Hor-

. ':ll"ll, als generisch verursacht -, stimmen alle Ansichten in einem 
, •. ,,': 1.'111. daß Homosexualität als sexuelle Orientierung bereits vor Eintritt 

Ji~' Pubertät determiniert ist und eine dauerhafte Veränderung der se
,,,,ikll Orientierung durch spätere Erfahrungen nicht mehr möglich ist. 
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., 
Forderungsprogramm der 

Ilomosexuellen Initiative (liOSI) Wien 

Präambel 

Uebe, ZlInl'igling und Sexllillilill sind gnlll<lIegende Oedilrfnlsse 
menschlicher Exlslenz. Dem MPn~chen slphpn ~I der IWfrtedlglll1!J 
dl<>ser ßed(lrfnls~ unterschlpdliche (~slilllllng~möglichkI'iIPn offen. 
Jede von 1'I11l'n Ol'lelllglen g<'Wolite ~1ii<llkhkpll hai Ihre Ber!'chllgllng. 
Zwischenmenschliche Bezle/mngen sind nichl auf eine einzige Ersrhcl
nllfl!Jsform ~schrilnkl, sie könn!'n sich illidl allßerhalb von Helerose
)(lIaIl11lt, Ehe odpr (Kern-Wamille enlfaltpn. 

IIomo- und Ileterosexllaliliil sind gldchwertlge Varianten der Zunei
gung lind Geschll'chtllchkell zwlschpn Mpnsch<>n. 

M<>nsch<>n /llIfgrund Ihrer 5pxII('lIen Orlenll(!rung nI bl'nachtetllgl'n 
bed(!ulel, thre Ml'nschpnrechle nl mlR.xhIPn, und 7erstörl dilmll eine 
wesentliche Glllncllil!}f' /('(Ier freien und hlllllilnen Ge~('lIscllillt, die Allf 
der I\chhmg lind dl'm ResflC'kl vor df"r Wiird!, lind Elnzlgilrll!lkeil dl'9 
/lmleren und dem Rechl Allf SeIl,.;IIlC'sllll1mllng dl'r Men~chen begrUn
deI sein mllß 

I\n der Schwelle zum drillen ,lilllllilIlSf"nd Isl ('5 höchst an dC'r Zelt, 
dilß eine allf!JI'kl:lrle Gpsl'lkchilft anl'rkf"nnt, di'lß dip Wilhl 1wiscl1pn
menschlicher, allch sexuelll'r Konununlkiltlonsformen ein plemenlarl's 
Gmndrecht Isl. 

Gesellschartspolitisches Forderungsprogramm 

I. ArheltswC'1t 

Wir fordern - nkhl1lllclzl von den Soziillpmlnefll -, (rechlllcllC') Maß
nahmen 7.11 selzen, durch die homoseXlIeIle rrillien lind Mänller sowohl 
In der Prlvnlwlrtsrh"lt als allch Im Ilffpnlli .. hen Dipnsl vor Nlchtilll~lcI
hIng, Klhl<II!l'II1!J ()(\pr Befördpnlngsl)('hlndprung aufgrllnd Ihrer sexucl
kon Orlf'ntlpnlllg !I('schllIll wf'ulpll 

Wir fOleiern, d"ß Schwule und '-pshen vor ßerulsverhot oder Bcnlfs
einschränkllllg,'n ge5chlll;1:I w{'rd('n. 

Wir forelern d"5 Ver hol j('glicher Disluimlnierung VOll Lesbell und 
Schwulen arn 1\11)('lIsplatz. 

11. Medien 

Wir fordern rpchtlichell Selml7. filr Schwule lind LesbC'n vor Indlvlrlllel
kor lind kolleldlver Diskrlmlnlerullg, VprlC'lImchlng, BdpldlglIIl!l, Vpr
IkhtllchmachUllg. Geringschätzung, IIhlc>r Nachrede oder Verheizung 
dl/rch und In MedlC'n. 

Wir fordern eine angelllessl?ne Vprtr<'lllng von homosPxlIPllen Miln
nprn lind rrallPn In d!'n Gremlpn des ö~terrrkhischen Rllndfllnk~ lind 
rrrllsphpns, In drnpn allch i1ndrre IlllPrrsspngrllpprll verheten sind. 

Wir fon lern plne angemessene Inhaltliche ßerllckslchllgung Im Pro
grillnmilngP!JOt von Hör flink lind r ernsphen. 

Wir fordprn eigene Sendezclhm Im ORr sowi!' eigene rreqllenzen 
filr IInilbhllngige Radiosender schwulerllesbischer Emanzlpallonsgmp
pen. 

111. Finanzielle Förderung 

Wir fordern die I\nprkennllng der I\ktlvltäten der schwul.lesblschl'n 
Emilll7lpationsbewegun~ als Beitrag zu einer gesamlgesellschaftllchen 
Befreiung. 

Wir fordC'fII die fltlilllzlPlle Untersl!ilzllng von P, oJpklen schwuliles
bischer Emilll1ipalionsgnlppen durch die öffentliche I fand. 

IV. Gesundheit 

I fomosexllillilät wird nach wie vor häulig als Krilnkheil angesehen. 
()aqe~en treten wir mit Vehemelll auf! 

Wir fordC'rn, dilß nirg''I1ds mehr In Österreich IlomosexlJaliläl i1ls 
Kranldlpil~diil!lnose geslplll wird. 

Wir fordern das Velbot aller TIlerapien, die vorgeben, I/omosexlJa
Iilii! heilen und homosexuelle Menschen In heterosexuelle ~rwandeln 
1U könnpn. 

I\IDS Ist Will größlen Gl'slJIldheiisprohlem homosexueller Männer 
geworden. In diesem Zusilmmenhang fordl'rn wir die ZurverlOgungstel
Iling allsr('lchpndpr finill17.ldler Mittel 

- ffir die Ven.vlrldichung geelgndpr I\undänlngs- und 'nformalions
an<lrpn~IIIlgen Ilh('r die Massenmedien, wobei I/omosexualltäl nlchl 
lahllislprt werdrm dmf; 

- lfir die Schaffllng plnes Netzes von Im~lenlosen lind anonymen 
Bpmhlnqs lind TeslPlmlchlungen sowie B('trelllll1!lsstellen zur psycho-
50zlillpn lJnl('rslillwng von MensdlC'n mll IIIV fI\IDS; 

- liir df"n I\un'illl lind die Weiterlfihnlllg von Selbsthllfegrllppen 
ßelroflPllC'r ffir BelroffelH?; 

- ffir die fillill17lP1l" I\"slehen Illg Erkrilllldpr; 
- fiir die Illlensivlpl\II1!1 der I\IDSTorsdnll1g. 

Wir fordPrn Ivlrksilme Milßl1ilhlllen gegen die soziille l\usgrell7:lIng 
von IIIV-posilivt'll und an I\IDS erl<TiIl1ldm M<'Ilschen und der I\nqe
hi\rigen dpr ilm stärksten von I IIV/I\IDS \IPlroffel1en 5011illen Gruppen 
- sl)('zipll ilIll I\rbellsplillz- sowie gegen die Sorldplhehandlllng I "V.ln
flzierter odpr iln I\IDS Erkmnkter durch die Sozlalversichenll1gslräger 
und prlvilte Versichplllngpn. 

Wir fordern ein klilres Ver hot der Vornahme von IIIV-I\nlll<ölper
tests ohne die ilusdrilckllche Zuslilllllllln!l der belreffell<len Person. 
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Wir fordern größtmi~llkh!' "nonymllät lind den Schutz vor Daten
W('lIergil~ f\lr Iktrofll'nl' - sp<,?il'lI Im SpItalshereIrh. 

Wir fordern die ,,"nIChllnq dl'r Ch<,filrltpflkht fnr die Vpr.;chrf'ihung 
des "ZT-Medlkaments .. Rl'trovir". um elie zenlrale mml'nllkhe Erfas
sllng all'!r an "IDS odl'r '!inl'm Vor~tadillm erkrilnkten Personen dllrch 
die Sozlalverskherungstr:lqer 711 vl'nulInöglichen. 

V_ Schutz der Privatsphäre 

Wir fordern die Vernlchlllng illipr Iwsl .. henden I<artelen llber Sc:hwule 
und L!'5hen sowie dils Velhot. neue derilrtige Karleien ( .. Rosa listen") 
anzul<'g'!n. 

Wir fordern das g('nerell'! Verbot. Informationen 1I1K'r dl'! seKllelle 
01 tentlentng h1.w. ntK'r hom05l'xlIl'lI('s Verhalten eln'!r Pe!"öon In I<ar
telen oder Dalelen egill Wf'khl"r "rt zu sppichern - Inslwsondl'rr. sel!'n 
hier erw:\hnt die Bereich<' Psychiatrie, Polizei, Gericht. "rbellsmarkt
verwilltllng. 

Wir forelern die Dlllchsl'l7l"'g dl's bestehenden ""slulnflsrl"chts 
Mch dem Datenschlltzgcsclz in rler Praxis. 

RechtspolitIsches Forderungsprogramm 

Strafrecht 

Sexllo/s/rafrechl 

Wir fordern die ersatzlose Strelchllng der Paragraphen: 
- 209 SIGB: höhl're Schut7.<'lltersgreme von t 8 ,Iahrl"n fnr m:\nnll

chI' Homosexuelle gl"gl'niilK'r 1 'I Jahren fUr Ileterosexllelle und Les
ben; 

- 220 StGB: Verbot dl'r .. Werbllng für UnzlIcht mll Personen des 
gleichen Geschll"chts O<ll"r mit Tll'ren"; 

- 221 51GB: Verbot von .. Verbindungen zur Begünstigung gleichge
schlechtlicher Unzuchl". 

FIlr die FJtlslelll dieser drd Bestimmllngen heslehl kl'lneriel lu1ml
nalpolitlsche Nolwenrli!1l{cll. Sie widl'rsprechen der modernl'n Siraf
rechlswlsscnsdmfl, der7llfol!l1' I'In Vl'rhallen nur elilnn IInler Sirafe 
g(,51('1I1 wenl'!n dilrf. welln es "rh('blich sOllillsch:\dllch Isl, das helßl, 
hochrilngl!le Ikchlsgiil'!r In grilvier'!nd"r Welse verlelzt. 

Dcmenlsprechpnd k(,l1nl allch clip liberwiegemle Mehrheit elcr W('!il
europlllschen RC!chl~ordl1l1l1gen solche RegelungC!n nlchl (mehr). Die 
Theorien lind • Iypothe~ell, die ills Begrtindung f(lr clle!ie Aesllnumrn
gC!n dlenl"n unel dlenem (Vl'rfllhnrng. Prägung, CItf1l1enhlldllng, Verfall 
der Kultur usw.), warC!n nie bC!wll'sen lind sind li\ngst wlderlegl. 

Durch dlC!se Bestimmllng!'n \l('rl('\zt Österreich seine Verfassung' 
("rt. 2 SIGG. "rt. 7 AVG) sowlC! elle Europälsc.he Menschenrechlskon
wnllon ("rt. 5, t 0, 11 unel 1 'I). 

C' .. 

§ 219 5tGB (..Ank(lndigllng zur Ilerbelfllhrung unzllchllgen Ver
kehrs") erfaßt nach herrschender Meinung auch Konlaktanlelg(,Il, In 
denen gieichgeschlechlllche Partnerinnen gesucht werden. Die Rechls
sprechung Ist jedoch IInelnheltlich. 

Wir fon:l!'rn eine geselzllche Klarstellllng. durch die eine Diskrlmlnle
nmg von Sc-hwllien lind Lesben ausgeschlossen wird. 

Im IIl>rlgen 151 rlle Sprac:hrl'gelling eI!'s SlrafgC!selzbllchps mltll'laller
lieh. Wir fon:lern daher, den moralisierenden Aegriff "Unzllchl" durch 
den zeitgemäßeren "lIsdruck "sexuelle Ililndlungen" ZIJ ersetzen. 

Völkermord lind slrafbare Ilandlungen gl'gen den 
öl/en/llchen Frlf'den 

Niehl nur ethnische Minderheiten lind Rl'liglonsgemeinsc-halten sind 
vor V('rfolgung lind Vernichtung ZIJ schUllen, sondern auch Lesben 
lind Schwllie. 

Wir fordern dilher, .. sexIIeIle Orlenli!'nlng" als schutzwUrdl!le I<ilte· 
gorle In die §§ 283 LVerll!'lzttng") und 321 ("Völkermord") aufzuneh
men. 

Pornngraphlegesetz 

§ t dieses Gesetzes wird derzeit schwIIll'n- und leshendlskrlmlnlerend 
ausgel!'!)\. Wir fordern d/lher eine g('s!'lzliche KlarsleihIng. dllrch die 
eine Diskriminierullg von Lesben und Sc:hwllien bzw. der Homosexua
Iltäl In "nwendung und "uslegung dieses Gesetzes ausgeschlossen 
wird. 

BegnadIgungen und Amnestien 

. Wir fordern eine Änderllng dpr gegenwärtigpn Praxis, derZlJfolge 5e
xualslrilltäterhmpn gl'nerell Begnadigllng'!n und "mnpsll('n ven.vC'lgl'rt 
werden. Inshesond('re hel so umslrillenen Dl'lilden wie den nach § 209 
151 von dieser Praxis ab7llgehen. 

Parlnerschaftsrecht 

Wir lordern die Gleichslclhmg schwIIl('r/leshischer L.ehensgemeln
schillien mit hell'rosexllellen In allen Bereichen. 

""1 längere Sicht 151 die Unl('rschelrlllllg von Ehe und Lel>ensge
meinschillt ZII IIherwlnclen und eine einheitliche Bechl5form ZII erarbel
len. Dem Gleichbehanelhlngsgnrndsillz Isl dilhellmmer zu folg"n. 

Derlelt gibt es In diesem Zusammenhang drei Arien von Besllm
m\ll1gen: 

a) dem Gesetzeslext Ist keine Unterscheidung von Ehe, helerosexu
eller und glelchgpschlechilicher Lehensgpmeinschafl zu enln('hmen. 
Die Bechtssprechllng des OIK'rslen Gl'richlshofs nlmml Jl'doch glelch-
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c .. 

gt>schlechlilche ßeziehllllg('n von dlt>~t>n Bpstimmllng('n alls. Ilier Ist 
lIuf eine &>m Art. 2 SIGG mlspr('chpnde Anwendung zu IIchlen: 
nötlgenrall~ Ist dlec;e gec;etzlirh klilr7.II~le!l('n. 

nelsplp.~: § 14 Mlctr('chlsge~('lz (Elntrillsherechtlgling In d('n MII'I
vertuI!] dt>s/dpr wr~lorlX'lll'll Pilr'npr/Pilr'nprln), § 16 lJrlilllhs!leSp,z 
(pn<'!I<,rrels,pllllng), § 32 (I I l<ol1kllr~ordllllll'1l1ncl § 'I (I I I\nlpch'"ngs
ordnung (I)('rlnilion des Begrurs "Imhe A'JgPhötige"); 

h) dilS ~sp.lz behi'mdp.1t zwar Ehe 1111<1 hp'erOSI'X11P!lP. Lebp.nsge
meinseh11ft gleich, diskriminiert )I'dorh !11('irh!]eschlprhllichp. 

Beispiele: § 72 (2) Slmrgescll.hllch (D('linilion d('s BpgrlHs ,.Angehö
rlge"), § 152 Slrafprozeßordllllng (Zel'!!lli5f'nlsrhI1l!JII/lgsrechl). § ] 23 
Alig. Sozl1llverslcherungsgesetz - ASVG (Anspruchsberechllgung IUr 
Angehörige); 

c) das Gesl'lz benachleiligl alle Leh(,llsgemelnsehilllen gegenUber 
der Ehl'. 

ßelsplele: § 321 Zlvtlpr07.cßordnllng (Z!'lIgnlsP.n'schlilglln!Jsrechl), § 
757 AI!g. ßUrg!'rl. Geselzbllch - ABe;n (C>Cselzlkhps Erbrl'chl dp! 
Ehrgilllpn/der Eh<'9illlln), § IOR 11m § 2~'I (21 ASVG (lIe7.lrgsb('rprh-
1\!Jllng Im falle des Tooes des/,I!'r An~rnlldl<h('rechl\!llpn hzw. Illvilildl
tälspl'nsionl, IlInlprhliehencnp('nslonen UV.1I.m. 

In den räll('n h) lind cl lordprn wir einp viilliye rerhilkhe GleIchsi!'!. 
hlll!] zwischen Ehe lind gleichgeschlechllichen bzw. hd('rosexlIellen 
Lebensgemeinschaflen. 

ramlll"nrecht 

Einem EIlernIeIl dilrl das Er7iehllngqer:hl nic:hl deshalb enlzouen wer
den, weil sl('/er homosexlI ... II Isl (§ 176 An(;nl 

ßet der AIIsllbllng Ihres Er7id11ln!IQpch's (~ 116 lind 1'I6il AIK;n) 
haben die EII('rn die seXUelle Orl('l1lierllllCj Ihr('s 1<lndes 7.\1 resrll'llIle
r('n. Dies I'rglbl sich alls d('r Definilion d,!s .. 1<lndeswolrls" Im § 178a 
AßGll 

Wir ford('rn dilrülX'r hinaus auch die f-.'iiqlichlleit liir hOll\os('xlwllp. 
rmllen lind Miinn('r, elll Kind "doplieren 711 können (§ 180 In Verhin
dung mit § 178i1 AnGßI 

Erbrecht 

Wir fordern die Glekhslpll"ng von Ehe lind Lehen5g('melnscllilll Im 
Erbrechl ( § 757 ABGB) 50wle die er5ill7.lose SIreIchung des Enler
b"ng~grtlnrf('s Im § 768 ('I) AB(;n (..bdlilrrliche rllhnlng einer ge!Jen 
die örlentllche Sittlichkeit ilhslößigpn Lellf>nSilrl"). 

Wlr'fonlern eh('nfillls Plnp völli~p GI('khsldhl/l!) gl('\rh~eschlechill. 
cllpr L('I)('n~"'tnelnsrhillt('n mit helerosexlIdl('n hzw. der Ehe bel der 
Berechnung der Erbschalt~stplIPr. 

,. . 
Arbeitsrecht 

§ R79 ABGB besllmml, dilß sillenwidrige Rcchlsg('schälle nlchllg sind. 
Dies gilt allch IOr die I<Undi!lung ('Ines A"ldlsverhällnlsses, wobei der 
Olle"rs'e Gptirh'shofllllr )pne wpnl!jen flllle 1Inerk('nnl, die Im § 105 
Arl><?lIw('rlils5I1ng<g('s("z ilngdnlul sind. 

Wir rOllf('1/1 dilher ('I ne geselzllche 1<lilrsldhlllg, daß auch eine Kiln
digllng we9,m dpr sexllellen Orientierung des Arh('lInehmers/der Ar
bellnehmetin 1115 sittenwidrig nar:h § 87<) ABGB anzusehen 151. 

Wir rordert! d1lriiber hin1llls die erSiltzlose Slrplchung so 1Inachronl
stisr:her Entl'lssllng~grilnde wie .,Verll'ilung ZII unordentlichem Lebens
wilrnfd oopr lInslllllchem Vprhalten"(§ 82 Gewerbeordnung, § 15 (3) 
lit. b Belllfsallshildllngsgeselz). 

In diesem ZlIsammenllilng welsen wir 11111 die arbPilsrechtllchen Fol
gen (Klindigungs- hzw. Enllassllngsgrllndd hin, die sich alls einer Ver
url('illlng nilrh d('n diskriminierenden Sirilrrechlspilrilgraphen ergehen 
können (§ 82 Gewerheordnllng, § 27 Ang('slelllen!1l's('I7., § 27 SIGB, 
§ 3'1 VerlrilgsllC"dlenslplPllgescl7, § 122 (I) Z . 2Arheltsverlilssllng~ge_ 
s("z, § 12 (11 Z. S Mllllersdllllzgpselz, § 7 Arbellsplillzslcherungsge_ 
selz, § 20 Z. I f'ilusbesorgergeselz). 

Verwaltungsrecht 

Wir rordern ein Enlschädigllngsgeselz liir Personen, die wegpn Ihrer 
homos('xlIl'lIen Orlenllenrng vom Nil7.I·R('glme verfolgt wurden hzw. In 
natiollills07lilllslischer KZ·111I1t w1lren. 

Wir fordern eine Ändenmg des Asylrechls (§ I Asylgeselz) dahinge
hend, dilß Personl'n, die In ihrem Ifelrnil,land allrgrund ihrer sexuellen 
Orlpnllerung verlol,!1 werden, Asyl ZII gpw1\hren 151. 

Wir fOIlI('rn "hle Verelnheltlkhllng des ,JlI9"ndschulzrechls (J<>tzt 
L'inrlersilchp) sowie s('ln(' AlIsrldlhlng g('mäß dpm Prinzip, g(,$eI711che 
BeslimlTHlngen aur die Verhlndenlng sozlillschädlichen Verlmltens 7.\1 
beschränllen. 

Wir Irden fiir dilS Rechl ,Jugendlicher allf sexuelle Selbslbestimmllng 
ein lind rordern dilher die SIreichung 1IIIer Beslimmllngen, die die 
Enlwkklungsmöglichkeil('n leshischer und schwuler ,JlIgendlicher be
scllllPiden. 

Wir rord('rn eine Erweiterung des allgemeinen Polizelslr1lrrechls 
(Art. IX EGVG - Elnrlihnlngsgeselz 711 den Verwalhlllgsverlilhrensge
sel7en) dprgeslillt, dill! In ZIIsammenhang mit der Inilnsprtlchnahme 
von rilr d('n allgem('inen öl/entlichen Gebriluch bestimmten Dienstlel
sltlng('n ('X1",r dem Betrel('l1 öffentlicher Orle der Schlliz vor Disktiml
niet/mg einer Person allrgrund Ihrer Rilsse, Ilillltfilrbe, nationalen oder 
elhnlsclwn II('rkllnll cxler Ihres religiösen Bekennlnlsses 1IlIch auf die 
sdllllzwUrdlge Killegorle .. sexuelle Orientierung" allsgeddml wird. 

Im ilhrlgen 151 zu llhl'rlrgen, ob nichl dem Beispil'l 7i1hlrekher ellro
p.'ilscher L'inder gdolgt und diese Norm Ins gerichiliche Stralrecht 
li!Jernommen werden soll. 
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Verfassungsrechi 

Wegen der unUbersehharen Hille von dlskrlmlnterenden ßestlmmun
gen 'ordern wir ein Anlldlsl<rlmlnlenmg~ge~c:otz Im Verlllssungmmg, 
um eine Illckenlose ßt:.selllt)ung aller ßpnilchteillgungen zu gewährlel' 
sten (Ergänzung des Art. 7 BVG um .. sex\lI'IIe Orientierung"). 

Eine verlass\mgsrechtllche Sonderstellung der Ehe wUrde sich damit 
von seIbsi verbieten. 

Völkenecht 

WIr fordern die Ergreifung von Inlllativen im Rahmen des Ellroparales, 
um ein Verbol der Diskrimlnlprung von Pf'rsonen au'grllnd Ihrer Sf'XU
ellen Orienllerung, das In die Europäische Menschenrf'chtskonvenllon 
aufgenommen wird, zu erwirken (Erweiterung des Art. 14 um den 
lk;JrHr Msexuelle Orlenllenmg") ... 

Ähnliche BemUhungen sollte Oslerreich auch Im Rahmen der Ver
elnlen Nationen unternehmen. 

Bildungs- und I<ulturpolitlsches 
Forderungsprogramm 

I. Allgemeine Forderungen zur Blldung!llpolltlk 

Eine objektive, seriöse und menschenfreundliche Bildunfjspolllik muß 
dllvon ausgehen, daß Sexualität eine schöpferische und kommunlkall
ve Elgr!nschaft Jedes Menschen 151, die weil llber den Zweck bloßer 
Forlpnanzung hInausgeht, und daß jede von allen Beteiligten gewollte 
geschlechtliche Begegnung ihre Berechtigung hilt und dilhcr gesell· 
schaftlich nlchl diskriminiert werden dilrf. 

Wir fordern daher: 
- die Durchfllhmng und Untersllltzung von Forschung~ilrbeilen, die 

den Ursachen der Sexllalfelndlichkeilln unsrrer Gesellschilll sowte drn 
sozletlen und psychischen Folgen rll'r g<'sl'lIschilltlielwn IInel rrchtlkhen 
Dlskrlmlnlenmg homosexueller Milnner und rrallen wert freI lind In 
einer emlln7.lpatorlS<:hen wl .... enschilftlich<'n Welse naell!)ehr,"; 

- die rechtliche Verankerung einer .. Se)(uillbllrl"ng" Im Sinne sexu
eller Selbslhesllmmung \md werlfreler Sexuillfreundllchkeltln allm BII
dungsbereichen, Insbesondere In Lehrplänen sowie Bildungs- und For
schungsauflrägc'O. 

(Pseudo·)rorschung, die verschiedene Formen der Sexualität als 
nicht gleichwertig oder als .. unnalUrllch" befrachtel und rlle sexuelle 
Orlenllemng eines Menschen mit chirurgischen, pharmakologischen 
oder lInderen Melhoden lU beelnnussen versucht oder Ihre Thesen 
auf unwissenschaftliche (S\dljektlve) Art erslPlIt hai, hillten wtr f\lr 
ethisch höchsl verwerHlch, menschenfeindlich und lehnen wir kaie· 
gorlsch ab. 

l' .. 

WIr wenden uns gegen jegliche Versuche, dIe DIskrImInIerung 
und Palhologlslerung homosexueller Frauen und Männer (pseu
dO)lulssellschollllch 7.l/ rechllerl/gen. 

Wir verurtc:ollen die Förderung solcher Forschung lind Methoden aus 
ölfl'ntllchen Mitteln: Sie Ist eines zivilisierten demokratischen Staates 
unwflrdlg. 

Eine moderne demokratische Bildungspolitik kann veraltete und 
hilltlose Normen nicht länger höher bewerten als die menschliche 
Freiheit und Selbstbestimmung. 

11. Forderungen betreffend Kindergärten und Vorschulen 

Wir fordern die Ahkehr von jedweder Konditionierung und Fesllegung 
von Kindern auf traditionelle Geschlechlerrollen! 

Wir fordern eine olfene Erziehung, die der Vielfalt der Natur Rech
nung trägt und nicht normierte Denkmuster - vor allem Im Bereich des 
(zwtschen)menschlichen Zusammenlebens - aufzwtngt. 

Wir fordern die Akzeptanz kindlicher Sexualität. Die Kreativität und 
die Wißbegier von Kindern sowie Ihr Verlangen nach Zärtlichkeit -
auch gegenUber dem gleichen Geschlecht - dnrfen keinesfalls elnge' 
schränkt werden. 

Wir fordern eine dem Alter des Kindes angepaßte Sexualaufklärung, 
da diese die beste Vorbeugung gegen Jeglichen sexuellen MIßbrauch 
bietet. 

Wir fordern geeignete Maßnahmen, die sicherstellen, daß Kindern 
Im Bereich der Sexuillllät keine Ängste und Tabus anerzogen werden 
oder FalschlnformaUonen vermittelt werden. 

111. Forderungen betreffend Schulen 

Wir fordern, dilß SchulbUcher und Lehrmittel, die sich mit Sexualität, 
rormen des Zusammenlebens und gesellschaftlichen Problemen be
srhäftigm - Insbesondere Biologie- und Nillurkundebucher - nach 
folgrndpn Geslrhlspunlden Ober- bzw. neu erilrbeltet werden: 

- Fortpnanwng kann nur als einer von vielen Aspekten der Sexua
lität hl'tmchtel wenl!'n: von einer Überbewertung dieses Aspekts muß 
endlich ilh!)prllckt werden; 

- Ber!ld<slchllgung neuester seriöser und fundierter sexllillwtssen· 
schaftlicher, s01:loIoglscher lind s07.lall'sychologlscher Erkenntnisse; 

- Orienllcmng am Internilllon.,Ien MenschenrechtsbegrIff, an einer 
allfgeschlossenen und modernen Elnslellung gegenüber der Vielfalt der 
Natur und Ihren Erscheinungsformen; 

- I<rltlsche Stellungnahme ZII Irrallonalen Ängsten, Vorurteilen, ver
alteten J Iypolhesen und pseudOWissenschaftlichen Aussagen; 

- Abbau geschlechtsspezIfischer und rollenlixlerler Menschenbilder; 
- wertIreie Behandlung der Geschlechter und Gleichslellung von 

Frau und Mann sowte von Helero-, Bi- und Homosexualität; 

20/SN
-107/M

E
 X

V
III. G

P - Stellungnahm
e (gescanntes O

riginal)
81 von 83

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



,- .. 

- obJl'klive lind dlskrllllinleningsfrl'le Auseinandersetzung mit I'Ilien 
Formen des Zllsammenlel)(!n~. 

Wir fordern, daß Schulhllcher und Lehrmllll'l, die Sex lIalllll t Im 
allgemeinen lind I lomosl'xuallfiltlm hesonderen tilhulslemn, die dl~llrl
minierende, IInwissenschilftlichf' und r"ilkllon:!re Aussag"n Im Bereich 
der SexualltlU enthilltel1, frillll'l1fl'lndliche Tencfl'l17.en alllweisen oder 
Iwstlmmte L('hensforml'n dlskrhnlnl('rtm, zum Schutz der Jllg('nd um
Q<'hend I'IUS dem Verkr.hr g(,1Ogl'n werden. 

Wtr fon lern die Ergilnzung dr.s 011l1ehln nur auf dem Pilptr.r vorge
sdll'n('n, In der Praxis ",doch kaum stilllfindendpn f:lcherllhprgrellen
den IJnlerrlchtsprlnzlps clurch ein Unterrichtsfilch .. Sexlli'llkunde". 

Durch kompetl'nte Lf'hrkräfle muß hl('r ein ungr.7.W\JIlgener, allfge
schlossener und dHferell7l('rter llmq;lIl!1 mit rler 111('mallk l'rmliqlkht 
werden. D<'r positive EInnuß von S<>xualitilt allf ('I'sllndheit, s(,1'1I5che9 
Wohlheflndl'n und aul die SdlaHung einer toleranten und Irledvollen 
(neurosefrelen) Gesellschilft muß h"rvnrg<,IlOhen w"nten. 

Die Darstl'lIlIng von S<,xllalUät unt('r allllerem als Ausdrucksform 
von ZurH'lgung, Lllstund Liebe, als wlrhtlge Form lustvoller 7.wIschen
memchlicher Kommunikation Ist notwendig. 

Wir fordern daher eine umf;,ssl'nele und tahlliose (,eslaltllng dieses 
neu ell17.urlchtenden UnterrIchtslachs, nicht zulelzt auch Im Sinne der 
Volksgr.sundhell. 

Wir fonlern die Berellsll'lIul1g von Vorhereitungs· lind Nilchberel
hmgsmillerialtl'n rur die Ellern der Schllblnnen sowie die Ahhaltung 
von Vortrag~i'lhenden und Oisku~slonsrunden elc., um ZlI einem !-wsse
ren Versländnls und zur Aulkliltllng der Erziehllngsberechllglen belIra
gen 1lI können. 

Wir fordern eine fundlprte und an dcn ohen angefnhrten Prlllliplen 
orlenllerte AlJsblkfung der I.ehrkräfle und IUr diesen Zweck die Bereit
stellung von Vorber!'illlngsmal('rialicn und Lehrmill<'ln, die sich !luf die 
nellesten wissenschaftlichen Erkenntnisse stlll}'en. Die Inhahe dieser 
Materialen sowie die Wlss"nsvermillhtng dlirfen sich nllr iluf wissen
schaftliche Erkenntnisse slUt7en und miiss!'n IlnhpeinnllßI von ~"lhrhlln
dertl'lllten Vorurteilen sowil' frei von morillischl'n [)oktrlnl'n und reli
giösen oder weilansdlilllilchen SlrÜmlnl!1pn hJeillI' n. 

Zllr Erarheltllng dies!'r Milll'rlali"n sind allch Vertrl'lellnnl'n VQn 
GnlpfX'n elll7uladen, In dpllPn sich Mpnschen 7Il~iln"n!'n~lpschlossen 
haben, um gegen Ihre sl'xll"lIe UnlerdrUckung durch die Gesellschaft 
ZII kämpfl'n. 

Ehenso sind Vertrl'lerllHlf'n dil'~pr (,mppen Im Ral"nen des Sl'xuill
kllndeunterrkhls elnzublen, um al~ Rclroflene selbsl Ober Ihre Sexua
IlIäl III Inlormlpr!'n. 

Wir fordern die UntersHiIZllll<j aller Initiativen von Schiller Innen und 
lehrerinnen, die eine verslärkte um! intensivere Auseinandprscilltfl!l 
mll der Ttwmillik Sexnilliläl ermöglichen: Aussiellungen, Diskussio
nen, Schnlerzeltllng~artikd. Selhslhillc!1f1tppen ele. 

Wir ford!'rn, dilß homosexuelle Srlltllprlnnen lind L.('hrerJnnl'n an 
Ihren Schulen größtmÖ!lJ1rhe lIntl'rslillllnl!1 filr ihr Comlng Out er hal
len. In diesem Zuo;ammenhilng sind Sclb~thillegruppen homosexueller 

< ~ 

Schlliertnnen an den Schillen unbedingt zu ermöglichen und zu för
dern. 

Wir lordern 

IV. rorden,"!]«'n betreffend 
lIochsclmlen und Universitäten 

- die Elnrlchlung eines eigenen Lehrsluhts fUr Sexualwlssenschi'lft 
an einer öslerrl'ichischcn Unlvl'rsillll; 

- Pllicht- und Wahlpnichtlehrveranslaltllngen, die sich mit Sexllall
lät und ihrer Rolle In der Gesellschaft, Ihrem Einfluß aul Gesundheit, 
Polltill Ilnd Gl'schlchte befassen, fUr alle StIldienrIchtungen an allen 
rakllll:llcm; 

- vl'rsUhkte rorschungsarhell zur Sexuillllät, d.h. dl'ren IInal17ll'lIe 
Ermögllchlln!1. und ('Ine hrellenwlrksame Veröllenlllchlln!1 seriöser 
und fllndierter Erkenntnisse; 

- die Ermöglichllng des Sludenilnnellausialtsches mit ausländischl'n 
Ilochschuhm, elle bereits Inlerdi~7lplinllre Unlversllätsslttdienzwel!1e 
und -forschllngs!1ntppen zllm Thema (1Iomo·) Sexualität unterhalten; 

- die Etabliprung von Interdiszlplin1:iren Studienrlchtllngen an ö~Ier
rplchlschen Univprsitäten, an denen elie Sexllalilät In Ihrer Gesamtheit 
und In ihrer Rplevanz Inr alle wissenschaftlichen und gesellschaftlichen 
Bereiche erforschl wenfen kann; 

- die Ermöglichung einer anprkannlen und diskrlmlnlerungslreien 
rorschungsarllelt lIIm TIlema SPxui'llitäl und die absolllte Glelchslel
llUKJ lind Glpichbehandlung von ollen homosexuellen FralIen und Män
nern Im • lochschI tlberelch - Studierender wie Lehrender - mit hetero
sexlIl'lIen Kolleginnen; 

- die lInlersHlllIlng aller sexuallreundlichen Inlliallven Im Iloch
schul- und UniversItätsbereich. 

Wir lordern 

V. Fordenm!]en betreffend 
Erwachsenen- und Volksbildung 

- die f'orcl('nmg von ßeratnllgsstellell lIlr Sexualilät!Partnersclli'lft; 
- ('ine gp7ielte Anndilrung eier Bl'völlll'rllng durch die VerbreItlIng 

seriöser Inform;,tionen mr Thematik Spxualität!l fomosexlli'llllät; 
- die Förderung Ilnd smndige Einrlchlnng von Seminaren, Bildungs

kIltsen, Diskllsslonsnlnden lind Sclbslerlahntngwl'ranslallungen zur 
Sexlli'lliläl an allen öslerreichlschen Volkshochschlllen; 
'- die (flnan7Ielle) Unterstlllzlln!1 von allen ölfentllchkeilswlrksamen 

Veranslaltungen lind Aktivitäten, die zu einer AufklänJng der ßevölke
nmg in punclo Sexualität cxler 1lI einem Abbau von Vorurteilen und 
rehlmelnllngen In pundo Ilomosexllalltät beltra!1en; 

- die rördentng von Initiativen, l.B. SelhslhlllegrllPIWn, die lI.a. 
Sexllillvolksbildung beireiben bzw. Jen('n Menschen, die durch die Se-
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• .. 
xtlillf('lndlichkell der Gf'~ellschaft In psychische oder soziale Bedrängnis 
geraten sind, Hilfe anbieten: 

- die Aufiubellung der ~exttillpolilischf'n Geschichte, lnsbesonders 
der G('schlchle der Verfolgung homosexueller Frauen lmd Männer und 
deren Emanzipilllon, sowie deren brellenwlrksilme Veröffentlichung; 

- das EInwirken lIuf die öff('ntllch·rechlilchen Medien, threm Auf
Irag, eine gcsellsch"ftlkh allsgewogene Berichterstallung zu gew:lhrlel
sten, naclll':ukommen und Iletero- und Ilomosexualltllt gleichwertig 
und gleich poslllv 7.U beh"ncl"ln: 

- dill! die öffentllch·rechtllchen Medien Österreichs Ihrem Allclllngs
iluflrilg auch zum Them" S"xu"lltäl nilchkommen um endlich die 
Tilhulsl"rung dl"s<,!! B('rekh~ 8I1fg('\)en und enlsprechende Sendezeit 
dem Thema 1 lomosexuillltäl widmen. 

VI. Fordenmgen zur Kulturpolitik 

Wir fordern 
- die Unlerslutwng leshischer und schwuler Arhellf'n Im ßcr"lch 

der Killt ur, Kllnst und Klliturpoillill: 
- die Aufarbellun!1 d('r I<UI15t- und Kulturgeschichle unl('r Iwsonde

rer EInbeziehung d('r Kunsl, die Sexllillltäl und Insbesondere Ilomose
)(uailliitzum Thema hai: 

- die Verdeutlichung von homoerotischen bzw. erotischen EI('men
len in KUlIstw('rken anstilll deren Tabl.llslerung, wie sie seit Jahrhun
derten gepflogen wird: 

- die Hervorhebung der Bedeulung, die die Ilomosexuallilil eines 
Kllnsllers bzw. einer Klinstl"rln fnr sein/ihr Schaffen hili; 

- das offene Aussprechen der Homosexualität der zahlreichen 
KilnstIerinnen In allf'n Epochen anslilll der peinlichen Umschreibun
gen und Verhelmllchtlll!.1en Im DIensie einer sexuillfelndllchen Kunst
konsumatIon und -politik: 

- die Rellilhilillerung d('r Klinstlerlnnen, deren Werke durch 5e)(ual
feindliche (lolalltäre oder klrrikalc) Gesellschaflen wrnkhl('t exler ver
bolen wurden, durch die Wlederenldeckung, Wlederb('5chaffung und 
Veröffentlichung Ihrer Kunslwerke. 

Verabschiedet vom Vorsland 
der HOSI Wien Im FrilhJahr 1989 

• , 

." 
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